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eigeltingen360.de ist online 

Bereits im Frühjahr 2019 hat die Gemeinde Eigeltingen die Fa. Blue360, Achim Mende, damit beauf-
tragt hat, auch für Eigeltingen die spezielle Internetpräsenz eigeltingen360.de zu erstellen. So wurde 
im Laufe der letzten Monate von Herrn Mende bei schönstem Wetter die Gesamtgemeinde beflogen 
und hier eine einzigartige VR-(Virtual Reality) Panoramatour durch Eigeltingen erstellt – Eigeltingen 
kann jetzt sozusagen virtuell von jedem Einzelnen „beflogen“ werden. Für Touristen und Gäste, aber 
auch für Einheimische ein tolle Möglichkeit, den Urlaubsort oder die Heimat von einer ganz anderen 
Seite zu erkunden, zu erleben und dabei erstklassigen Sehgenuss zu genießen. Es gibt die Möglich-
keit, sich an den Orten in alle Himmelsrichtungen umzusehen. Sogenannte „Hotspots“ wie z. B. die 
Pfarrkirche St. Mauritius erlauben sogar einen virtuellen Einblick in das Kirchenschiff. 

Schauen Sie doch mal rein und erleben Sie Eigeltingen auf völlig neue Weise! 
Wer über Eigeltingen hinausschauen möchte – www.bodenseewest360.de. 

Falls Sie Fragen zu eigeltingen360.de oder zur Bedienbarkeit haben, stehen wir Ihnen auf dem Rat-
haus gerne zur Verfügung. 
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Narrentage Eigeltingen  

07.02.2020 – 09.02.2020 
  

Liebe Einwohner*innen, liebe Narrenfreunde 
in 1 Woche ist es soweit – das große Narrentreffen in Eigeltingen steht vor der Tür und die Vorbereitungen gehen in die End- 
phase. Darum hier noch einige wichtige Informationen und Hinweise – insbesondere zur Verkehrsregelung: 
  
  
Festprogramm Narrentage 2020 
  
Freitag 07. Februar 2020
•	 19:00 Uhr Nachtumzug
•	 danach närrisches Treiben und Programm im Festzelt sowie den Besenwirtschaften
   
Samstag 08. Februar 2020
•	 14:00 Uhr Narrenbaum-Umzug mit anschließendem Narrenbaumstellen durch die Holzer Reute
•	 14:30 Uhr Altnarrentreffen im Festzelt mit den „Herpele-Musikanten“ (Programm ab 15:30 Uhr)
•	 19:00 Uhr Brauchtumsabend im Festzelt
•	 ca. 21:00 Uhr Partyabend mit der „Froschenkapelle Radolfzell“ im Festzelt
   
Sonntag 09. Februar 2020
•	 09:15 Uhr Narrenmesse in der St. Mauritiuskirche Eigeltingen
•	 11:00 Uhr Zunftmeister- und Dirigentenempfang
•	 11:00 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit „Johannes Kern und der singende Hufschmid“
•	 13:30 Uhr Großer Festumzug der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee
   
  

Straßensperrungen: 
Aufgrund der Umzüge und des anschließenden närrischen Treibens wird der Ortskern weiträumig gesperrt. 
Folgende Sperrzeiten sind vorgesehen: 
Freitag, 07.02.2020 von 17:00 Uhr bis Samstag, 08.02.2020, 06:00 Uhr 
Sonntag, 09.02.2020 von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr.  
Die Straßensperrung betrifft die Umzugsstrecke im Bereich der Gumpenhalde, Hauptstraße, Hinterdorfstraße sowie den 
Breitleweg. Ebenfalls von der Straßensperrung betroffen ist der komplette Aufstellungsbereich in der Waldstraße, Bergstra-
ße, Seeblickstraße, Reischbühlstraße, Alpenstraße, Kiefernweg, Zum Kuckuckstein, Gartenstraße und Am Sportplatz. 
Sie erkennen die Umzugsstrecke und den Aufstellungsbereich gut durch die bereits aufgehängten Fasnachtsbändel. 
Ebenfalls für jeglichen Verkehr gesperrt sind folgende Straßen: 
Löbrastraße, Sackstraße, Forellenweg, Krumme Straße, Schulstraße. 
Umleitungsstrecke für die Straßensperrungen: 
Hauptstraße – Langensteiner Straße, Hinterhofen, Unter den Reben – L194 Richtung Orsingen-Nenzingen. 
Aus/nach Richtung Heudorf: L440 – Untere Blatt – Hombergerstraße – L194 um umgekehrt. 
Ebenfalls ist ein Teilstück der Straße „Am Sportplatz“ ab Einmündung L194 / Getränke Baumann gesperrt. Dies be-
deutet, dass eine Zufahrt aus Richtung Eckartsbrunn / Aach /Engen / Emmingen-Liptingen direkt nach Eigeltingen nicht 
möglich ist. Ebenfalls kann von Eigeltingen nicht direkt nach Eckartsbrunn / Aach / Engen / Emmingen-Liptingen gefahren. 
Für diese Sperrung sind folgende Zeiten vorgesehen: 
Freitag, 07.02.2020 von 17:30 Uhr von 23:00 Uhr 
Sonntag, 09.02.2020 von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Die entsprechenden Umleitungsstrecken sind selbstverständlich ausgeschildert. 

Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass im Bereich der Umzugsstrecke, im Aufstellungsgebiet sowie entlang der Umlei-
tungsstrecken in den o. g. Zeiten ein komplettes Park- und Halteverbot angeordnet ist. Fahrzeuge, die hier zum Parken 
/ Halten abgestellt werden, können aus Sicherheitsgründen abgeschleppt werden. 
Die Parkplätze an der Krebsbachhalle sowie „Am Sportplatz“ sind für die Dauer der Narrentage ebenfalls zum Parken 
komplett gesperrt.  
  

Die Tonnagenbeschränkung (3,5 to) sowie das Durchfahrtsverbot für Busse in der Langensteinerstraße wird vom 07.02.2020 
bis einschließlich 09.02.2020 komplett aufgehoben. 
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Wir bitten alle Anlieger, die in den betreffenden Gebieten wohnen für die Behinderungen und Einschränkungen um Ver-
ständnis. Bitte parken Sie – sofern Sie ihr Fahrzeug in den betreffenden Zeiträumen benötigen – dies außerhalb der Absper-
rungen. Während der Sperrzeiten ist eine Zu- und Abfahrt definitiv nicht möglich. 

Die Versorgung in Notsituationen durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste ist selbstverständlich gewährleistet. 
  

Straßenreinigung 
Bevor die Straßensperrungen wieder aufgeboben werden, ist aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen eine Straßenrei-
nigung erforderlich. Diese Reinigung erfolgt am 
Samstag, 08.02.2020, ab 4:00 Uhr 
Sonntag, 09.02.2020, ab 18:00 Uhr 

Die Krebsbachputzerzunft Eigeltingen sowie die Gemeinde Eigeltingen bitten um Verständnis für die Beeinträchtigung und 
bedanken sich für Ihr Verständnis Wir laden alle Eigeltinger*innen herzlich zu unseren Narrentagen ein und freuen uns auf 
unvergessliche, schöne und vor allem friedvolle Tage. 
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Öffentlich-rechtliche  
Vereinbarung

zur Übertragung der Aufgaben  
nach § 1 Abs. 1 S. 2 GuAVO

von den Gemeinden Eigeltingen,  
Gaienhofen, Hohenfels, Moos, Mühlingen, 
Öhningen, Orsingen-Nenzingen und der 
Stadt Stockach auf die Große Kreisstadt 

Radolfzell am Bodensee und Bildung eines 
Gemeinsamen Gutachterausschusses

Die Große Kreisstadt  
Radolfzell am Bodensee,

Marktplatz 2, 78315 Radolfzell a.B.,
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister 

Martin Staab,

- nachstehend „Stadt Radolfzell“ genannt- ,

die Stadt Stockach,
Adenauerstraße 4, 78333 Stockach,  

vertreten durch Herrn Bürgermeister  
Rainer Stolz,

die Gemeinde Eigeltingen,
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen, ver-

treten durch Herrn Bürgermeister  
Alois Fritschi,

die Gemeinde Gaienhofen,
Auf der Breite 1, 78343 Gaienhofen, vertre-
ten durch Herrn Bürgermeister Uwe Eisch,

die Gemeinde Hohenfels,
Hauptstraße 30, 78355 Hohenfels,

vertreten durch Herrn Bürgermeister  
Florian Zindeler,

die Gemeinde Moos,
Bohlinger Straße 18, 78345 Moos,  

vertreten durch Herrn Bürgermeister  
Patrick Krauss,

die Gemeinde Mühlingen,
Im Göhren 2, 78357 Mühlingen,

vertreten durch Herrn Bürgermeister  
Manfred Jüppner,

die Gemeinde Öhningen,
Klosterplatz 1, 78337 Öhningen

vertreten durch Herrn Bürgermeister 
Andreas Schmid,

und die Gemeinde Orsingen-Nenzingen, 
Stockacher Straße 2,  

78359 Orsingen-Nenzingen, vertreten 
durch Herrn Bürgermeister Bernhard Volk

- nachfolgend „beteiligte Gemeinden“ 
genannt -

 
schließen hiermit folgende öffentlich-recht-
liche Vereinbarung zur Übertragung der 
Aufgaben nach §§ 192 - 197 BauGB (Wert- 
ermittlung) auf die Stadt Radolfzell und die 
Bildung eines Gemeinsamen Gutachteraus-
schusses auf der Grundlage

•	 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) in der Fassung vom 
24. Juli 2000, zuletzt geändert durch 
Artikel 7 der Verordnung vom 23. Feb-
ruar 2017 (GBI. S. 99, 100),

Amtliche NACHRICHTEN
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Wichtige Rufnummern

Bürgermeisteramt Tel. 07774 9322-0
 Fax: 07774 9322-30
Krumme Straße 1, 78253 Eigeltingen
Homepage: www.eigeltingen.de
E-Mail: gemeinde@eigeltingen.de
Bürgermeister Mobil: 0170 8159217
 Privat: 07774 920714
Bauhofleiter Frank Martin
 Mobil: 0172 6233107
Wassermeister Joachim Fuchs
 Mobil: 0172 7226656
Thüga Energienetze GmbH
 Tel. 0800 7750007
EW Aach (Strom Eigeltingen) 
 Tel. 07774 920116
EnergieDienst (Strom Honstetten)
 Service: Tel. 07623 921818
 Störung: Tel. 07623 921818
EnBW (Strom restliche Gemeinde)
 Tel. 0721 6300
Störungsnummer 
EnBW Regional AG Tel. 0800 3629-477
(Gesamtgemeinde außer Honstetten)
Polizei-Notruf 110
Polizei Stockach Tel. 07771 9391-0
Feuerwehr 112
FFW-Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen
 Mobil: 0170 4756403
DRK-Rettungsdienst/Notarzt 112
Mauritius-Apotheke Tel. 9397999
Arzt, Dr. Freibauer Tel. 07774 932900
Ärztliche Leitzentrale Radolfzell
 Tel. 01805 19292350
Zahnarzt, Dr. Tiplic Tel. 07774 6163
Zahnärztlicher Notdienst
 Tel. 0180 3222555-25
Tierarzt, Dr. Szabo & Dr. Meier 
 Tel. 07774/9299609
Giftnotruf Tel. 0761 19240

Redaktionsschluss  
Das Amtsblatt KW 6 erscheint am 

Donnerstag, 06. Januar 2020 
 

Redaktionsschluss 
Montag, 03. Januar 2020, 12:00 Uhr 
Später eingehende Berichte können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

Apotheken-Notdienst 
Die Apotheken-Notdienste sind an allen 
Apotheken veröffentlicht. 
www.aponet.de, Tel.-Nr. 0800/0022833 

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst: 
Dienstbeginn ist Samstag, 14:00 Uhr 
(vormittags ist der Haustierarzt zu
erreichen) 
  
Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem 
Tierarzt. 

•	 dem Gesetz über kommunale Zusam-
menarbeit  (GKZ) in der Fassung vom 
16.12.1974, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2015 (GBI. S. 1147, 1149) und

•	 der Gutachterausschussverordnung 
(GuAVO) vom 11.12.1989, zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 26.09.2017 
(GBI. S. 497):

§ 1
Zielsetzung

Die zuvor genannten beteiligten Gemein-
den und die Stadt Radolfzell möchten im 
amtlichen Wertermittlungswesen (§§ 192 
-197 BauGB) zusammenarbeiten und hierzu 
einen Gemeinsamen Gutachterausschuss 
mit einer gemeinsamen Geschäftsstelle 
bilden. Durch den geplanten Zusammen-
schluss soll die Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben der Gutachterausschüsse und ih-
rer Geschäftsstellen vereinheitlicht und die 
Qualität der zu erhebenden Daten verbes-
sert werden.

Insbesondere sollen
•	 die Kauffälle in einer gemeinsamen 

Kaufpreissammlung erfasst und die 
Auswertung der Kauffälle nach einem 
einheitlichen Verfahren sichergestellt 
werden,

•	 die Anzahl der auswertbaren Kauffälle 
erhöht und

•	 die sich daraus ergebenden Synergie-
effekte bezüglich Datenumfang und 
-qualität genutzt werden,

•	 Verkehrswertgutachten auf einem ein-
heitlichen Standard für Immobilien er-
stellt werden.

Hauptsächliches Ziel der Zusammenarbeit 
ist die Ableitung und Veröffentlichung von 
gemeinsamen Bodenrichtwerten und aller 
sonstiger für die Wertermittlung erforderli-
chen Daten in einem gemeinsamen Grund-
stücksmarktbericht

§ 2
Übertragung der Aufgaben

1.  Die beteiligten Gemeinden übertragen 
die Aufgaben nach § 1 Abs. 1 S. 2 GuAVO 
i.V.m. § 25 GKZ zur Erfüllung auf die 
Stadt Radolfzell. Mit der Übertragung 
der Aufgabe gehen das Recht und die 
Pflicht der abgebenden beteiligten Ge-
meinden zur Erfüllung der Aufgaben 
nach §§ 192 - 197 BauGB auf die Stadt 
Radolfzell über. Die Stadt Radolfzell er-
klärt sich bereit, die Übertragung die-
ser Aufgaben anzunehmen. Die Stadt 
Radolfzell ist „übernehmende Körper-
schaft“ im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ 
bzw.  „zuständige Stelle“ im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 GuAVO.

2.  Die beteiligten Gemeinden und die 
Stadt Radolfzell vereinbaren die in 
dieser Verein barung genannten Mit-
wirkungsrechte und -pflichten bei der 
Erfüllung der Aufgaben.

 
§ 3

Ausdehnung der Satzungsbefugnis
1.  Die Stadt Radolfzell kann gemäß § 26 

GKZ Baden-Württemberg im Rahmen 

der ihr übertragenen Aufgaben Sat-
zungen erlassen, die für das gesamte 
Gebiet der Stadt Radolfzell und der 
beteiligten Gemeinden gelten, soweit 
dies zur Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben erforderlich ist.

2.  Die beteiligten Gemeinden verpflich-
ten sich, ihre jeweils gültigen Gut-
achterausschussgebührensatzungen 
sowie die das Gutachterauschuss-
wesen betreffenden Regelungen in 
ihren jeweiligen Gebührenverzeich-
nissen mit Wirkung zum 01.01.2020 
aufzuheben.

§ 4
Zusammensetzung des  

Gemeinsamen Gutachterausschusses 
und Bestellung der Gutachter

1. Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei 
der Stadt Radolfzell ein Gutachteraus-
schuss gebildet. Er trägt die Bezeich-
nung 

„Gemeinsamer  
Gutachterausschuss Bodensee 

West“
- nachstehend „Gemeinsamer 

Gutachterausschuss“ genannt -

Er setzt sich aus
•	 dem Vorsitzenden (Vorsitzender 

des Gutachterausschusses der Stadt 
Radolfzell)

•	 den 3 Stellvertretern des Vorsitzen-
den in folgender Reihenfolge
1. Stellvertreter - ein Gutachter 
aus der Verwaltungsgemeinschaft 
Stockach
2. Stellvertreter - ein Gutachter aus 
dem Gemeindeverwaltungsver-
band Höri
3. Stellvertreter - Leiter der Ge-
schäftsstelle

•	 einem Bediensteten des Finanzam-
tes Singen und dessen Stellvertre-
ter,

•	 sowie 39 weiteren ehrenamtlichen 
Gutachtern zusammen.

Der Gemeinsame Gutachterausschuss 
umfasst somit insgesamt 45 Mitglieder.

2. Aus den beteiligten Gemeinden und 
der Stadt Radolfzell werden 42 ehren-
amtliche Gutachter in den Gemeinsa-
men Gutachterausschuss bestellt. Da-
von entfallen auf:

Stadt/Gemeinde Anzahl 
Gutachter

Eigeltingen 3
Gaienhofen 3
Hohenfels 3
Moos 3
Mühlingen 3
Öhningen 3
Orsingen-Nenzingen 3
Radolfzell 14
Stockach 7

Mit dieser Anzahl an ehrenamtlichen 
Gutachtern soll sichergestellt werden, 
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Gemeindeverwaltung  
auf einen Blick

Impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt
78253 EIGELTINGEN • Tel. 07774/9322-0
Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Bürgermeister Alois Fritschi
Verantwortlich für den 
Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45
78333 Stockach
Telefon 07771 9317-11
Telefax 07771 9317-40
e-mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Rathaus Eigeltingen
Tel.  07774 9322-0
Fax  07774 9322-30
e-Mail:  gemeinde@eigeltingen.de
Internet  www.eigeltingen.de

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Mi 16.00 – 18.00 Uhr oder nach
Vereinbarung

Sprechstunden der Verwaltung:
Mo 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Di 8.00 – 12.00
Mi  13.30 – 18.00
Do 8.00  – 12.00 13.30 – 15.30
Fr 8.00 – 13.00

Sprechstunden Revierleiter Strähle:
Mi  16.00 – 18.00
Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Ihre Ansprechpartner
Zentrale Rathaus  07774/9322-0 
Frau Klaus, Sekretariat BM  9322-11 
Herr Fritschi, Bürgermeister  9322-12 
Frau Lütte, Kämmerei  9322-13 
Frau Meineke, Kasse  9322-14 
Frau Lattner., Rechnungswesen,  9322-23 
Herr Beitlich, Grundbuchamt  9322-16 
Frau Federer, Standesamt  9322-17 
Herr Braun, Hauptamt  9322-18 
Herr Kech, Hauptamt  9322-25 
Frau Eydner, Hauptamt  9322-24 
Frau Fuchs, Frau Fischer, 
Bürgerbüro  9322-19 
Frau Hizar, Steueramt  9322-20 
Herr Strähle, Forst  9322-22 
Herr Strähle, Forst (Handy)  0172/6232959 
Bauhof  07774/8104 
Frank Martin, Bauhofleiter  0172/6233107 
Wassermeister 
Fuchs, Joachim  07774/922408 
Fuchs, Joachim Handy  0172/7226656 
Fuchs, Joachim privat  07774/1720 

Kindergarten „Löwenzahn“ 
 07774/7693 
Kindergarten.Loewenzahn@t-online.de 

Kindergarten Honstetten  07774/6080 
Kindergarten Heudorf  07465/2738 

Gemeinschaftsschule 
Eigeltingen  07774/939690 

Tagesmütterverein  
Landkreis Konstanz e. V.
(Di. 10-12 Uhr)  07732/823388-6

dass die beteiligten Gemeinden bei 
der Erstellung von Gutachten vor Ort 
und der Festlegung der Bodenricht-
werte durch die Sach- und Lagekennt-
nis der beteiligten Gutachter optimal 
vertreten werden.
Wird von einem Vorschlagsrecht 
durch einen Berechtigten kein Ge-
brauch gemacht, schlägt die Ge-
schäftsstelle des Gutachteraus-
schusses die fehlende Anzahl der 
Gutachter vor. Der Geschäftsstelle 
obliegt die Eignungsprüfung der 
Vorschläge nach Maßgabe des § 192 
Abs. 3 S. 1 BauGB. Ausgeschlossen 
von der Bestellung sind gemäß § 2 
Absatz 3 GuAVO Personen, die nach  
§ 21 der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom Amt des ehrenamtlichen 
Richters ausgeschlossen sind.

Der Gemeinderat der Stadt Radolfzell 
bestellt die ehrenamtlichen Gutach-
ter nach Maßgabe der Gutachteraus-
schussverordnung; er ist an die Liste 
der Vorgeschlagenen nicht gebunden, 
jedoch sind Ablehnungen aussage-
kräftig zu begründen.

Er bestimmt auf Vorschlag
•	 der Geschäftsstelle einen Vorsitzen-

den aus dem Kreis der für die Stadt 
Radolfzell bestellten ehrenamtli-
chen Gutachtern,

•	 der Verwaltungsgemeinschaft 
Stockach einen Stellvertretenden 
Vorsitzenden aus dem Kreis der für 
die Gemeinden Eigeltingen, Hohen-
fels, Mühlingen, Orsingen-Nenzin-
gen und der Stadt Stockach bestell-
ten ehrenamtlichen Gutachtern,

•	 des Gemeindeverwaltungsverban-
des Höri einen weiteren Stellvertre-
tenden Vorsitzenden aus dem Kreis 
der für die Gemeinden Gaienhofen, 
Moos und Öhningen bestellten eh-
renamtlichen Gutachtern.

Außerdem bestellt der Gemeinderat 
der Stadt Radolfzell den Leiter der 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses als dritten Stell-
vertretenden Vorsitzenden sowie die 
von der zuständigen Finanzbehörde 
vorgeschlagenen Bediensteten des 
Finanzamtes Singen als weitere Mit-
glieder in den Gemeinsamen Gutach-
terausschuss.

3.  Die beteiligten Gemeinden können 
gegen den Beschluss des Gemeindera-
tes der Stadt Radolfzell zur Bestellung 
der Gutachter des Gemeinsamen Gut-
achterausschusses binnen zwei Wo-
chen nach Mitteilung des Beschlusses 
Einspruch bei der Geschäftsstelle des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses 
einlegen. Der Einspruch hat aufschie-
bende Wirkung.

4. Auf den Einspruch ist binnen vier Wo-
chen nach Eingang erneut zu beschlie-
ßen. Diese Entscheidung ist durch ei-
nen gemeinsamen Sonderausschuss 
zur Gutachterbestellung vorzuberaten, 
der sich aus den gesetzlichen Vertre-

tern aller beteiligten Körperschaften 
unter dem Vorsitz des Oberbürger-
meisters der Stadt Radolfzell zusam-
mensetzt. Der Einspruch ist zurückge-
wiesen, wenn der neue Beschluss mit 
Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder 
des Gemeinderates der Stadt Radolf-
zell gefasst wird.

§ 5
Geschäftsstelle des

Gemeinsamen Gutachterausschusses
1. Die Geschäftsstelle des Gemeinsamen 

Gutachterausschusses wird bei der 
Stadt Radolfzell eingerichtet.

2. Die Aufgabenerfüllung ist durch eine 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
zu begleiten, beispielsweise durch In-
formationen für die Bürger, Notare und 
Sachverständige.

3. Innerhalb von 4 Wochen nach der 
jeweiligen Beschlussfassung soll die 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses den beteiligten 
Gemeinden
•	 die Bodenrichtwerte und die 

sonstigen für die Wertermittlung 
erforderlichen Daten (§ 193 Abs. 
5 BauGB) in einem Grundstücks-
marktbericht in elektronischer 
Form übergeben

•	 und die beschlossenen Bodenricht-
werte und festgelegten Richtwert-
zonen in das für alle beteiligten 
Gemeinden öffentlich zugängliche 
Geoinformationssystem einpfle-
gen.

§ 6
Mitwirkung bei der Erfüllung  

der Aufgabe
1. Die beteiligten Gemeinden stellen 

der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses mit lnkrafttre-
ten dieser Vereinbarung ihren digita-
len Geodatenbestand zur Erfüllung der 
Aufgabe zur Verfügung.

 Sobald die digitalen Datenbestände 
bei den beteiligten Gemeinden aktu-
alisiert werden, übergeben diese die 
entsprechenden Updates / den aktua-
lisierten Datenbestand spätestens vier 
Wochen nach dem Update in elektro-
nischer Form an die gemeinsame Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschus-
ses.

2. Die beteiligten Gemeinden übergeben 
der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses den amtlichen 
Straßenschlüssel der beteiligten Städ-
te und Gemeinden in Papierform und 
als elektronische Datei (Excel-Format).

3. Die beteiligten Gemeinden übergeben 
der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses die bisherigen 
analogen und digitalen Akten der je-
weiligen Geschäftsstellen und der Gut-
achterausschüsse.

4. Die beteiligten Gemeinden ermögli-
chen den Mitarbeitern der Geschäfts-
stelle des Gemeinsamen Gutachter-
ausschusses Zugriff auf alle bei ihnen 
vorhandenen und zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderlichen Daten.
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5. Die beteiligten Gemeinden benennen 
der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses jeweils einen 
ständigen Ansprechpartner, der die 
zur Aufgabenerfüllung benötigten 
Unterlagen zusammenträgt und diese 
der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses innerhalb von 
2 Wochen nach Anforderung über-
sendet. Die Unterlagen werden nach 
Gebrauch von der Geschäftsstelle des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses 
an die jeweils betroffene Gemeinde 
zurückgegeben, soweit es sich um Ori-
ginale handelt.

6.  Die bei den beteiligten Gemeinden 
eingehenden Urkunden, die für den 
Gemeinsamen Gutachterausschuss 
bestimmt sind, werden von diesen 
innerhalb einer Woche in einem 
verschlossenen Umschlag an die 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachteraus schusses weitergeleitet.

 
§ 7

Kostenbeteiligung
1.  Die beteiligten Gemeinden beteiligen 

sich an den tatsächlich entstehenden 
Personal- und Sachkosten der Stadt 
Radolfzell entsprechend dem Kos-
tenverteilungsschlüssel nach Ziffer 3. 
Maßgeblicher Abrechnungszeitraum 
ist das Haushaltjahr.

2. Sämtliche bei der Stadt Radolfzell an-
fallenden Kosten, die unmittelbar mit 
der Erfüllung der übertragenen Aufga-
ben in Zusammenhang stehen (insbe-
sondere Personalkosten, Sachkosten, 
Kosten für Softwarelizenzen und Aktu-
alisierung/Erweiterung der Geodaten-
bestände sowie der Entschädigung der 
Gutachter), werden mit den Gebühren 
oder sonstigen Einnahmen verrechnet.

3. Soweit die Kosten nicht durch die Ge-
bühren oder sonstige Einnahmen des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses 
gedeckt sind, werden sie nach dem 
jeweils aktuellen Verhältnis der nach 
§ 143 GemO zu ermittelnden Einwoh-
nerzahlen auf die Mitglieds  gemein-
den verteilt und von diesen erstattet.

4. Die Erstellung von Wertgutachten soll 
kostendeckend betrieben werden.

 Sofern dieses Ziel jedoch nicht erreicht 
wird, unterliegt der Anteil der Kosten-
beteiligung für die Gutachtenerstel-
lungen der Umsatzsteuer.

 Es wird davon ausgegangen, dass es 
sich bei der Erbringung der weiteren 
Leistungen um einen nicht der Um-
satzsteuer unterliegenden bzw. von 
der Umsatzsteuer befreiten Umsatz 
handelt.

 Sollte die Leistung jedoch umsatzsteu-
erpflichtig sein, so versteht sich das 
Entgelt als Netto-Entgelt. Das Entgelt 
erhöht sich in diesem Fall um die Um-
satzsteuer in der gesetzlichen Höhe.

 Der Leistende ist zur Nachforderung 
der Umsatzsteuer beim Leistungs-
empfänger gegen Erteilung einer 
Rechnung nach § 14 UStG mit ge-
sondertem Umsatzsteuerausweis be-
rechtigt.

5.  Die nicht gedeckten Kosten werden 
jährlich von der Geschäftsstelle des 
Gemeinsamen Gutachterausschusses 
den Mitgliedsgemeinden nach dem 
unter Ziffer 3 genannten Verteilungs-
schlüssel in Rechnung gestellt und 
einen Monat nach Anforderung fällig. 
Im Zuge der Erstellung der Abrech-
nungen wird ein Geschäftsbericht er-
stellt und den beteiligten Gemeinden 
übergeben.

6.  Die Stadt Radolfzell ist berechtigt, un-
terjährig zum 30. Juni eines jeden Ka-
lenderjahres von den Beteiligten eine 
angemessene Vorauszahlung auf den 
zu leistenden Kostenersatz zu erheben. 
Über die Vorauszahlung ist zeitgleich 
mit der nach Abs. 5 vorzulegenden Ab-
rechnung inkl. Geschäftsbericht abzu-
rechnen.

7.  Im Falle von Zahlungsrückständen 
sind rückständige Beträge nach den 
für Gebühren geltenden kommunal-
abgabenrechtlichen Vorschriften zu 
verzinsen bzw. Säumniszuschläge zu 
entrichten.

§ 8
Verpflichtungen der Beteiligten

1.  Den Beteiligten obliegt die Verpflich-
tung zur gegenseitigen Information 
und sonstigen vertragsdienlichen Un-
terstützung. Von wesentlichen Ereig-
nissen haben sich die Vertragspartner 
jeweils unaufgefordert zu unterrich-
ten.

2. Die Vertragspartner verpflichten sich, 
diese Vereinbarung mit Wohlwollen 
auszustatten und nach den Regeln von 
Treu und Glauben zu erfüllen.

3. Die Stadt Radolfzell ist verpflichtet,. 
den beteiligten Gemeinden jederzeit 
Einsicht in die Unterlagen zu gewäh-
ren, die im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der Aufgabe stehen. Die in 
dieser Vereinbarung niedergelegten 
Bestimmungen, die zum Schutz von 
Daten führen, gelten für die beteiligten 
Gemeinden entsprechend.

4. Die Vertragspartner werden alle not-
wendigen Entscheidungen treffen, 
Beschlüsse herbeiführen und sonstige 
Amtshandlungen vornehmen, die zur 
Durchführung der Aufgabe erforder-
lich oder sachdienlich sind.

§ 9
Personal- und Sachmittelausstattung

1.  Die Stadt Radolfzell verpflichtet sich, 
die für eine sachgerechte Aufgaben- 
erfüllung erforderliche Personal- und 
Sachmittelausstattung zu gewährleis-
ten (§ 1a GuAVO).

2.  Die hierfür erforderlichen Personalent-
scheidungen obliegen der Stadt Ra-
dolfzell.

§ 10
Haftung, Versicherungsschutz

1.  Die Stadt Radolfzell verpflichtet sich, 
die ihr zur Erfüllung übertragenen Auf-
gaben mit der gebotenen Sorgfalt und 
Genauigkeit durchzuführen.

2. Die Stadt Radolfzell haftet für die von 
ihr eingesetzten Erfüllungsgehilfen 
und Beauftragten nach den gesetzli-
chen Bestimmungen.

3. Die Stadt Radolfzell gewährleis-
tet einen ausreichenden Versiche-
rungsschutz für den Vorsitzenden 
des Gutachterausschusses, die 
Gutachter und die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses für Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden im Zu-
sammenhang mit deren Tätigkeiten 
und Handlungen zur Erfüllung der 
übertragenen Aufgaben.

 
§ 11

Geltungsdauer und Kündigung
1.  Die Geltungsdauer dieser Vereinbarung 

beträgt mindestens 2 Bestellungsperi-
oden der bestellten Gutachter (8 Jahre). 
Danach verlängert sie sich fortwährend 
um weitere vier Jahre, wenn sie nicht 
spätestens 1 Jahr vor Ablauf des Bestel-
lungszeitraums gekündigt wird. 

2. Die Kündigung erfolgt durch einge-
schriebenen Brief. Maßgebend für das 
Einhalten der Kündigungsfrist ist der 
Eingang des Kündigungsschreibens 
bei der Geschäftsstelle des Gemeinsa-
men Gutachterausschusses.

3.  Wird die Vereinbarung gekündigt, so 
hat die Stadt Radolfzell Anspruch auf 
Kostenbeteiligung für die bis zum 
Ende der Laufzeit der Vereinbarung er-
brachten Leistungen.

§ 12
Schriftform, Ausfertigungen

1.  Änderungen oder Ergänzungen dieser 
Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform.

2.  Von dieser Vereinbarung werden fol-
gende Ausfertigungen erstellt:
•	 zwei für die Stadt Radolfzell
•	 jeweils zwei für jede der beteiligten 

Gemeinden
•	 eine für das Regierungspräsidium 

Freiburg (Rechtsaufsichtsbehörde)

§ 13
Inkrafttreten

Die Vereinbarung ist mit der rechtsaufsicht-
lichen Genehmigung von den Beteiligten  
unverzüglich öffentlich bekanntzumachen 
und diese Bekanntmachung der Stadt Ra-
dolfzell unverzüglich nachzuweisen. Die 
Vereinbarung wird rechtswirksam mit dem 
Beginn des Monats, der auf die letzte öffent-
liche Bekanntmachung folgt.

§ 14
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ver-
einbarung unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Vereinbarung nicht berührt. Die Beteiligten 
werden in einem solchen Fall die unwirksa-
men Bestimmungen durch solche ersetzen, 
die dem sachlichen und wirtschaftlichen 
Inhalt der unwirksamen Bestimmungen 
soweit wie möglich entsprechen. Dasselbe 
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gilt, wenn sich während der Laufzeit der 
Vereinbarung ergibt, dass die Vereinbarung 
durch weitere Bestimmungen ergänzt wer-
den muss.

Radolfzell am Bodensee, den 04.12.2019

Stadt Radolfzell
gez. Martin Staab
Oberbürgermeister

Stadt Stockach
gez. Rainer Stolz
Bürgermeister

Gemeinde Eigeltingen
Alois Fritschi
Bürgermeister

Gemeinde Gaienhofen
gez. Uwe Eisch
Bürgermeister

Gemeinde Hohenfels
gez. Florian Zindeler
Bürgermeister

Gemeinde Moos
gez. Patrick Krauss
Bürgermeister

Gemeinde Mühlingen
gez. Manfred Jüppner
Bürgermeister

Gemeinde Öhningen
gez. Andreas Schmid
Bürgermeister

Gemeinde Orsingen-Nenzingen
gez. Bernhard Volk
Bürgermeister

GENEHMIGUNG
Die am 04. Dezember 2019 geschlossene öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen 
der Stadt Radolfzell am Bodensee und der 
Stadt Stockach sowie den Gemeinden Eigel-
tingen, Gaienhofen, Hohenfels, Moos, Müh-
lingen, Öhningen und Orsingen-Nenzingen 
zur Übertragung der Aufgaben nach § 1 Abs. 
1 Satz 2 GuAVO und Bildung des gemeinsa-
men Gutachterausschusses Bodensee West 
wird nach§ 25 Abs. 5 GKZ genehmigt. 

79098 Freiburg im Breisgau, 
den 09. Januar 2020

Regierungspräsidium Freiburg
gez. Janina Peters

 

Ortschaftsverwaltung Münchhöf  

Einladung zur öff entlichen 
Ortschaftsratssitzung 
am Mittwoch, 05.02.2020, um 20.00 Uhr 
im Rathaus Homberg 

Tagesordnung: 
1. Fragemöglichkeit der Bürger*innen 
2. Baugesuch zur genehmigten Bauvor-

anfrage: 
 Umbau einer nicht mehr landwirt-

schaftlich genutzten Gerätehalle zum 
Wohnhaus, Flurstück Nr. 62, Gemar-
kung Münchhöf 

3. Verkauf von Flurstück Nr.82/7 der Ge-
meinde, an die Eigentümer von Flur-
stück Nr. 506 in Homberg. 

4. Lösungsvorschlag an die Gemeinde 
bezüglich Hirschenweg in Münchhöf 

5. Anerkennung des Protokolls der Sit-
zung vom 11.09.2019 

6. Fragen der Ortschaftsräte 

Zu dieser Sitzung darf ich alle interessierten 
Bürger*innen herzlich in den Sitzungssaal 
im Rathaus in Homberg einladen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sven Römer 
Ortsvorsteher 
 

RATHAUS Infos

!!!Achtung!!! 

Verlegung der Abfuhr 
von Elektrogroßgerä-
ten auf Donnerstag, den 
30.01.2020 
Abfuhr Elektrogroßgeräte wird, 
aufgrund vom Narrentreff en vom 
07.02.2020 – 10.02.2020, vorverlegt 
auf Donnerstag, 30. Januar 2020 
  
Bitte nicht vergessen: Am Don-
nerstag, 30.01.2020 ist Abfuhr. Es 
werden nur die bei der Gemeinde 
bis zum 24.01.2020 angemelde-
ten Elektrogeräte abgeholt. 
  
Die angemeldeten Elektrogeräte 
sind ab 6.00 Uhr am Straßenrand 
zur Abholung bereitzustellen.  

Hauptuntersuchung der land- oder forstwirtschaftlichen Zug-
maschinen  gem. § 29 St. StVZO 
Am Montag, 03.02.2020 und Freitag, 14.02.2020 erfolgt die Hauptuntersuchung der in 
Eigeltingen zugelassenen und zur Überprüfung fälligen land- oder forstwirtschaftlichen 
Zugmaschinen und ungebremsten Anhänger. 

Nachfolgend erhalten Sie die festgesetzten Termine der einzelnen Ortsteile: 

Eigeltingen:  Montag, 03.02.2020:  08:00 – 09:00 Uhr  Bauhof 
Heudorf:  Montag, 03.02.2020:  13:15 – 14.15 Uhr  Rathaus 
Reute:  Montag, 03.02.2020:  14:30 – 15:15 Uhr  Dorfgemeinschaftshaus/Rathaus 
Honstetten:  Montag, 03.02.2020:  15:30 – 16:30 Uhr  Rathaus 
Münchhöf:  Freitag, 14.02.2020:  08:00 – 12:00 Uhr  Dorfgemeinschaftshaus/Rathaus 
   Homberg 

Geänderter Redaktionsschluss Fasnacht 
Wegen der Fasnachtstage wird der Redaktionsschluss für KW 8 vor-
gezogen.   
Bitte reichen Sie ihre Beiträge bis spätestens Freitag, 14.02.2020, 
8:00 Uhr ein! 
Später eingehende Beiträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden! 
  
Der Redaktionsschluss für KW 9 ist wie gewohnt der Montag 
(24.02.2020). Allerdings müssen uns hier ihre Beiträge bis spätestens 
8:00 Uhr vorliegen. 
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Im jährlichen Rechnungsergebnis weist die Gemeinde Eigeltingen die wirtschaftlichen Er-
folge in Zahlen nach. Welche Dienstleistung aber tatsächlich für den Bürger vollbracht 
wird, sagen solche Zahlen nicht aus. Deshalb möchten wir Ihnen heute einige ausgewählte 
Beispiele der Dienstleistungen des Rathauses und deren Entwicklung aufzeigen. 
 
 

 2019 2018 2017 2016 

Gemeinderatssitzungen 

 Öffentlich 

 nichtöffentlich 

 

 

13 

13 

 

 

13 

13 

 

 

12 

13 

 

 

14 

13 

Einwohneranmeldungen 288 365 316 398 

Einwohnerabmeldungen 275 317 337 332 

Einwohnerummeldungen 102 88 83 105 

Eheschließungen 19 17 21 16 

Geburten 45 30 36 21 

Sterbefälle 32 35 28 25 

Bauanträge 60 58 41 43 

Gewerbean- und ummeldungen 35 51 38 28 

Gewerbeabmeldungen 36 43 31 25 

Rentenanträge 74 55 51 48 

Steuerpflichtige Hunde 277 275 254 230 
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Aktuelles zum  
Regionalbusverkehr 
LANDKREIS KONSTANZ – Seit drei Wo-
chen gilt das neue Angebot im Regional-
busverkehr des Landkreises Konstanz. 
Beschwerden der Fahrgäste wurden nun 
ausgewertet und Brennpunkte identifiziert. 
Besonders betroffen ist unter anderem die 
Linie 400 von Singen nach Stockach. 

Die Auswertung der mittlerweile beim 
Landratsamt eingegangenen circa 2.000 
Beschwerden hat ergeben, dass Proble-
me auf verschiedenen Strecken auftreten. 
Dabei zeichnen sich Brennpunkte ab, wie 
beispielsweise die Linie 400 von Singen 
nach Stockach. Unter den Meldungen be-
finden sich viele Dopplungen, weshalb eine 
statistische Darstellung der Beschwerden 
sehr komplex und zeitintensiv ist. Die Aus-
wertung der Linie 400 von Singen nach 
Stockach soll aber beispielhaft ein Eindruck 
der aktuellen Situation an manchen Orten 
verschaffen. Weitere Brennpunkte wie die 
Linie 200 auf der Höri sind in Bearbeitung.
Auf der Linie 400 sind besonders die Schu-
len in Eigeltingen und Stockach betroffen. 
Bis zum 21. Januar 2020 wurden 107 Fahr-
tausfälle und 63 Verspätungen gemeldet. 
Weitere Hinweise betrafen mangelnde Orts-
kenntnis, nicht vorhandene oder falsche 
Richtungsanzeigen, zu frühe Abfahrten, 
Beschwerden über den Buszustand und ein 
falscher oder fehlender Fahrplanaushang. 
Als Ursache für viele Probleme wurden un-
ter anderem fehlende Strecken- und Sprach-
kenntnisse oder Schwierigkeiten beim Be-
dienen der Technik genannt. 

Besser läuft es im Raum Tengen / Engen, wo-
bei es auch hier noch Verbesserungsbedarf 
gibt. Ohne nennenswerte Vorkommnisse 
sind die Linien, die von der Firma Behringer 
bedient werden sowie der Bedarfsverkehr 
der Firma Schmidbauer / Fecht. Um auf den 
besonders betroffenen Linien der Firma 
Klink eine Besserung zu erzielen, befindet 
sich das Landratsamt mit der Firma in stän-
digem Austausch. Schwachstellen werden 
identifiziert und Lösungen gesucht.
Insgesamt zeichnen sich erste Verbesserun-
gen ab, da beispielsweise die Fahrer mittler-
weile die Strecken besser kennen und das 
Landratsamt mit Technikschulungen aus-
hilft. Zudem werden Fahrwege und Fahrplä-
ne gegebenenfalls den Erfordernissen an-
gepasst. Zu beobachten ist außerdem, dass 
sich der Inhalt der Anrufe und Schreiben 
verändert. Waren es zu Beginn hauptsäch-
lich Beschwerden über Fahrtausfälle oder 
mangelnde Streckenkenntnis, kommen nun 
vermehrt Verbesserungsvorschläge, die ger-
ne aufgenommen und geprüft werden. 

Das Landratsamt bedauert den misslun-
genen Start und hat alle Schritte unter-
nommen, dass sich die Verhältnisse weiter 
verbessern beziehungsweise einen „Nor-
malzustand“ erreichen. Dazu gehört insbe-
sondere auch der ständige Kontakt mit der 
Firma Klink, in deren Bereich es die größten 
Probleme gibt, die dringend einer dauerhaf-
ten Abhilfe bedürfen. Das betrifft vor allem 

den Schülerverkehr. Wie bereits erwähnt, 
wird die dafür verantwortliche Firma weit 
über die vertraglichen Vereinbarungen hi-
naus vom Landratsamt zum Beispiel durch 
Technikschulungen unterstützt. 

Ein besonderer Dank gilt insbesondere den 
Schulen, den Gemeinden und auch den El-
tern, die unterstützend tätig sind. Alle Be-
troffenen werden darum gebeten, Mängel 
auch künftig zeitnah zu melden, damit die 
Schwachstellen dauerhaft behoben werden 
können. 
 

Krebsbachhalle  
geschlossen! 
Die Krebsbachhalle ist ab Dienstag, 18. 
Februar 2020 bis einschl. Dienstag, 25. 
Februar 2020 für jeglichen Spiel-, Trai-
nings- und Übungsbetrieb geschlossen! 
Wir bitten um Beachtung! 

 
 
Landesfamilienpass - die Gut-
scheinkarten 2020 sind da- 
Die neuen Gutscheinkarten für 2020 sind 
eingetroffen. Sie können ab sofort im 
Rathaus Eigeltingen, Zimmer 1, Krumme 
Straße 1 zu den üblichen Öffnungszeiten 
abgeholt werden. 
 
Voraussetzungen: 
Grundsätzlich bleiben die Voraussetzungen 
für den Erhalt des Landes-familienpasses 
und die Anzahl der Gutscheinkarten gleich, 
bei der Ausstellung können nunmehr je-
doch neben einer antragstellenden Person 
(im Pass: Berechtigte Person) noch bis zu 
vier weitere Erwachsene (im Pass: Begleit-
personen) eingetragen werden. 
 
•	 Familien mit mindestens drei kindergeld-

berechtigenden Kindern, die mit ihnen in 
häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien mit nur einem Elternteil, die mit 
mindestens einem kindergeldberechti-
genden Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben,

•	 Familien mit einem kindergeldberechti-
genden schwer behinderten Kind, die mit 
diesem in häuslicher Gemeinschaft leben, 

•	 Familien, die Hartz IV- oder kinderzu-
schlagsberechtigt sind und mit mindes-
tens einem kindergeldberechtigenden 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben 
und 

•	 Familien, die Leistungen aus dem Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten 
und mit mindestens einem Kind in häusli-
cher Gemeinschaft leben. 

 
Begleitperson: 
In den Pass können neben der „Berechtig-
ten Person“ vier weitere erwachsene „Be-
gleitpersonen“ eingetragen werden. Diese 
müssen die o.g. Voraussetzungen nicht er-
füllen. Hierbei kann es sich um den mit den 
Kindern zusammenlebenden Ehepartner 

oder Lebensgefährten handeln. Aber auch 
weitere Personen, die bisher den Pass nicht 
nutzen konnten, wie z.B. der getrenntleben-
de Elternteil, oder auch Oma oder Opa oder 
eine andere Betreuungsperson, die die Kin-
der bei Abwesenheit des Elternteils betreut 
(z.B. Kinderschutzbund oder Nachbarin), 
können hier eingetragen werden. 
 

Gutscheinkarte für den Landesfamilien-
pass im Jahr 2020 
Der berechtigte Personenkreis kann mit der 
beigefügten Gutscheinkarte 2020 und unter 
Vorlage des Landesfamilienpasses im Jahr 
2020 insgesamt 22-mal im Jahrstaatliche 
Schlösser und Gärten und die staatlichen 
Museen des Landes kostenfrei bzw. zu ei-
nem ermäßigten Eintritt besuchen. 
 
Bei jedem Besuch ist der entsprechende 
Gutschein abzugeben. 
 
Die speziell bezeichneten Gutscheine Kunst-
halle Baden-Baden, Museum für Naturkun-
de Karlsruhe, Museum für Naturkunde Stutt-
gart, Badisches Landesmuseum Karlsruhe, 
Staatsgalerie Stuttgart, Linden-Museum 
Stuttgart, Kunsthalle Karlsruhe, Württember-
gisches Landesmuseum Stuttgart, Archäo-
logisches Landesmuseum Konstanz, Tech-
noseum Mannheim, Schloss Heidelberg, 
Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss- und 
Schlossgarten Schwetzingen, Haus der Ge-
schichte, Stuttgart, Deutschordensmuseum 
Bad Mergentheim und Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe berech-
tigen zum einmaligen kostenfreien Eintritt. 
 
Die anderen Schlösser, Gärten und Museen 
können mit den sechs Gutscheinen „Sonsti-
ges Objekt“ – auch mehrfach im Jahr – kos-
tenfrei besucht werden. Es ist nicht möglich, 
die staatlichen Schlösser und Gärten und 
die staatlichen Museen mit speziellem Gut-
schein auch mit einem Gutschein „Sonstige 
Objekte“ mehrfach zu besuchen. 
 
Da seit dem Jahr 2010 die Broschüre 
„Staatliche Schlösser und Gärten“ von der 
Schlösserverwaltung (SSG) nicht mehr neu 
aufgelegt wird, empfehlen wir, sich online 
über die Homepage der SSG (www.schloes-
ser-und-gaerten.de) zu informieren. Dort ist 
auch eine Liste aller Objekte der SSG ein-
gestellt, in denen der Landesfamilienpass 
Gültigkeit hat. (https://www.schloesser-und 
gaerten.de/besucherinforamtion/verguens-
tigungen/landesfamilienpass/) 
 
Die Wilhelma in Stuttgart und das Blühen-
de Barock können zu einem ermäßigten Ein-
tritt besucht werden. 
 
Der Gutschein „Wilhelma“ berechtigt in der 
Zeit vom 01.03. bis 31.10.2020 (Hauptsaison) 
zum Erwerb einer Familienkarte im jeweils 
gültigen Abendtarif anstelle des Normalta-
rifs. 
 
In der Zeit davor und danach gilt der ermä-
ßigte Wintertarif. (Hier gibt es also keine 
zusätzliche Ermäßigung mit dem Landesfa-
milienpass). 
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Mit dem Gutschein „Blühendes Barock“ 
erhalten Passinhaber eine Familien-Eintritts-
karte zum Sonderpreis von 19,50 Euro. 
 
Die Saison des Blühenden Barocks beginnt 
am 20.03.2020 und endet am 01.11.2020. 
Mit dem Gutscheinen „Erlebnispark 
Tripsdrill, Cleebronn“ kann der Freizeit-
park nur einmal an einem der beiden 
Tage, am 17. Mai 2020 oder am 13. Sep-
tember 2020 zu einem ermäßigten Preis 
besucht werden. Pro Person beträgt die Er-
mäßigung an diesen Tagen 6 Euro. 
 
Der Gutschein für den Europa-Park Rust 
gilt nur am Dienstag, 08. September 
2020. An diesem Tag wird pro Person eben-
falls eine Ermäßigung von 5 Euro gewährt. 
 
Der Gutschein für das Mercedes-Benz 
Museum in Stuttgart hat das ganze Jahr 
Gültigkeit. 
Nun können Passinhaberinnen und Passin-
haber einmalig an einem beliebigen Tag im 
Jahr das Museum kostenfrei besuchen. 
 
Das Porsche-Museum in Stuttgart bietet 
Passinhabern an einem beliebigen Tag im 
Monat Januar 2020 oder November 2020 
einmalig einen kostenfreien Eintritt an. 
 
Für das Dornier-Museum in Friedrichshafen 
erhalten Landesfamilienpass-inhaber mit 
dem Gutschein einen ermäßigten Eintritt. 
Erwachsene zahlen 8 Euro (statt 11 Euro) 
und Kinder und Jugendliche von 6-16 Jah-
ren haben freien Eintritt (statt 5 Euro). 
 
Die Familienkarte für das Besucherberg-
werk Bad Friedrichshall-Kochendorf be-
kommen Familien mit landesfamilienpass 
und Gutscheinkarte um 5 Euro ermäßigt, 
also für 24, Euro. 
 
Für Alleinerziehende ist der Eintritt 9 Euro 
für Erwachsene und 3 Euro je Kind. 
 
Für die Ravensburger Kinderwelt Korn-
westheim gibt es zwei Gutscheine, mit dem 
Familien die Ravensburger Kinderwelt für 6 
Euro besuchen können. 
 
Der erste Gutschein gilt für die Zeit vom 
29.02. bis 05.04.2020 und der zweite vom 
03.07. bis 12.09.2020. 
Bei Sonderveranstaltungen in den Landes-
einrichtungen kann es möglich sein, dass der 
Landesfamilienpass nicht anerkannt wird. Das 
„Junge Schloss“ in Stuttgart hat in letzter Zeit 
auch bei Kinderausstellungen den Gutschein 
akzeptiert. Im Zweifelsfall wird jedoch dazu 
geraten, sich vor einem Besuch telefonisch bei 
der Einrichtung zu erkundigen. 
 
Verlust: 
Bei Verlust darf ein neuer Pass ausgestellt 
werden, aber keine weitere Gutschein-
karte ausgegeben werden. 
 
Nutzung ohne Gutschein 
Auf der Hompage des Ministeriums für So-
ziales und Integration (https://sozialministe-
rium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/
familie/leistungen/landesfamilienpass/) ist 

eine Liste aller staatlichen Schlösser, Gärten 
und Museen in Baden-Württemberg sowie 
eine Liste aller nicht staatlichen Einrichtun-
gen, die einen kostenfreien bzw. ermäßig-
ten Eintritt gewähren, eingestellt. 
 
Neu hinzugekommen sind: 
Explorhino Experimente Museum
in Aalen. 
Hier kann man die spannende Welt der Na-
turwissenschaften hautnah erleben. Über 
120 interaktive Experimentierstationen la-
den ein zum Forschen und Entdecken. Ein 
Ausflug für die ganze Familie. 
Der Gutschein zum Landesfamilienpass er-
möglicht einen ermäßigten Eintritt: Famili-
enkarte für 16 Euro (statt 20 Euro) 
 
Das Meteorkrater Museum Sontheim im 
Stubental stellt anschaulich die Vielfalt der 
Pflanzen- und Tierwelt, in der nach dem 
Einschlag vor etwa 14,5 Millionen Jahren 
entstandenen Seenlandschaft, u. a. durch 
ein Diorama anschaulich dar. Der durch 
den Einschlag eines Meteoriten entstanden 
Meteoritenkrater mit Zentralkegel im Stein-
heimer Becken ist der heute wohl weltweit 
besterhaltene und prägnanteste seiner Art. 
Mit dem entsprechenden Gutschein erhal-
ten Landesfamilienpassinhaber freien Ein-
tritt. 
 
Das Strand- und Freibad Bad Waldsee, 
direkt vor der historischen Altstadt, besteht 
aus einem Natursee und einem Freibad mit 
einer baumbestandenen Liegewiese dazwi-
schen. Der See schließt sich unmittelbar an 
den Stadtkern an. Hauptattraktion ist die 90 
m Rutsche. 
 
Familien mit Landesfamilienpass und dem 
entsprechenden Gutschein erhalten die Fa-
miliensaisonkarte ermäßigt für 90 Euro statt 
105 Euro; 
 
Das Waldschwimmbad Buchen/Oden-
wald: Das solarbeheizte Waldschwimmbad 
besteht aus zwei 50 Meter, drei 25 Meter 
Wettkampfbahnen, einem abgeteilten 
Sprungbereich sowie einem 18 Meter lan-
gen Nichtschwimmerbecken mit integrier-
ter Breitrutsche. Das separate Kinderbecken 
ist bis zu 60 cm tief und hat einen flachen 
Standauslauf. 
 
 
Landesfamilienpassinhaber erhalten mit 
der entsprechenden Gutscheinkarte eine 
ermäßigte Dutzend- oder Saisonkarte; 
 
Das Hallenbad Buchen/Odenwald: Das 
Wasser des Beckens enthält durch ein spezi-
elles Verfahren weniger chemische Zusätze 
und wird mit Naturenergie betrieben. Mit 
der entsprechenden Gutscheinkarte er-
halten Landesfamilienpassinhaber eine 
ermäßigte Dutzendkarte. 
 
Der Landesfamilienpass ist einkommens-
unabhängig und kann im Rathaus Eigel-
tingen – Bürgerbüro- Krumme Straße 1, 
78253 Eigeltingen beantragt werden. 
Die Gutscheine 2020 sind ebenfalls dort 
erhältlich. 

Ihre Familie braucht Hilfe? 
Die Dorfhelferin ist für Sie da! 
 
Wann haben Sie Anspruch auf eine Dorfhel-
ferin? 
- Wenn Sie als Hausfrau oder Hausmann 

krank sind, egal ob sie den Haushalt in 
Voll- oder Teilzeitarbeit erledigen. 

- Wenn Sie durch oder nach einem Kran-
kenhausaufenthalt eine Unterstützung 
im Haushalt, durch eine ausgebildete 
Fachkraft in Anspruch nehmen möchten, 
dies gilt ebenfalls bei einer Kurmaßnah-
me oder einer Risikoschwangerschaft. 

 
Was sind die Vorraussetzungen für den Ein-
satz der Dorfhelferin? 
- Sie haben ein Kind unter 12 Jahren (AOK 

unter 14) zu versorgen. Ist ein Kind behin-
dert, hilft die Dorfhelferin länger. 

 Sie benötige eine Krankmeldung des Arz-
tes um den Antrag bei Ihrer Krankenkas-
se zu stellen. 

 
In welchem Bereich unterstützt Sie die Dorf-
helferin? 
•	 Die Dorfhelferin übernimmt in Abspra-

che mit Ihnen, die Aufgaben welche in 
der Familie anfallen und zu erledigen 
sind, d.h.: 
•	 Betreuung des Kindes/der Kinder im 

Alltag 
•	 Essenzubereitung sowie Führung 

des gesamten Haushaltes 
•	 Mithilfe im landwirtschaftlichen Be-

trieb 
•	 Fürsorge gegenüber den älteren Fa-

milienangehörigen, die mit im Haus-
halt leben 

 
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll bei der 
Einsatzleiterin der hiesigen Dorfhelferinnen-
station, Frau Sonja Dietrich oder Frau Dag-
mar Bichsel. 
Sozialdienst St. Elisabeth Steißlingen 
Radolfzeller Straße7 
78256 Steißlingen 
Tel.: 07738/1707 morgens in der Zeit von 
09.00-12.00 Uhr 
Fax: 07738/938558 
 
 
 
„Und was ist jetzt mit mir?“
Infoabend für Eltern in Scheidung oder 
Trennung
SINGEN – Die Psychologische Beratungs-
stelle für Kinder, Jugendliche und Eltern des 
Landratsamts Konstanz lädt Eltern zu einem 
Informationsabend ein, die ihre Kinder wäh-
rend der Trennungsphase gut begleiten 
und die Situation für sich selbst meistern 
wollen. Die kostenfreie Veranstaltung fin-
det am Mittwoch, 5. Februar 2020, um 18.30 
Uhr im 3. Obergeschoss in der Maggistraße 
7, 78224 Singen statt. Der Eingang befindet 
sich auf der hinteren Stirnseite. 
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Wir gratulieren herzlich: 
06.02.2020	 Anneliese	Klopfer, 
	 	 	 Hirschlanden	1,	Münchhöf	 	 70	Jahre 
 
 

Neue Fördermittel: bis zu 45 Prozent Zuschuss für die neue Heizung 

Radolfzell, 23. Januar 2020 -   Wer sei-
ne alte Ölheizung ausmustert, kann 
seit Anfang 2020 höhere Zuschüsse 
erhalten. Für die Umstellung von alten 
Ölheizungen auf moderne Wärmesys-
teme übernimmt der Staat bis zu 45 
Prozent der förderfähigen Kosten. 
Die erhält allerdings nur, wer bislang 
mit Öl heizt und künftig komplett auf 
erneuerbare Energien setzt. “Grün ist 
Trumpf bei den neuen Heizungsför-
derungen aus dem Klimapaket“, sagt 
Hans-Joachim Horn, Energieberater 
der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg und der Energieagentur 
Kreis Konstanz. „Ohne zumindest ei-
nen Anteil an erneuerbare Energien 
gibt es keine Zuschüsse mehr. Welche 
Heizung aber die beste Alternative zu 
reinen Öl- und Gassystemen ist, hängt 
von den Rahmenbedingungen ab. Das 
sollte man im Einzelfall genau prüfen.“ 
  
Seit 01.01.2020: Hohe Zuschüsse für er-
neuerbare Energien 
In Neubauten werden Solarkollektoran-
lagen mit 30 Prozent der förderfähigen 
Kosten gefördert, bei Biomasse- sowie 
Wärmepumpenanlagen sind es 35 Pro-
zent, sofern die Systeme die entsprechen-
den technischen Mindestanforderungen 
erfüllen. In bestehenden Gebäuden wer-
den gefördert: Solarkollektoranlagen (30 
Prozent), Biomasseanlagen und effi  ziente 
Wärmepumpenanlagen (35 Prozent) so-
wie als Hybridheizung die Kombinationen 
aus Solarkollektoranlagen mit effi  zienten 
Wärmepumpen- oder Biomasseanlagen 
(35 Prozent). Auch Gas-Hybridheizungen, 
d.h. Gas-Brennwertheizungen in Kombina-
tion mit erneuerbaren Wärmeerzeugern, 
sind förderfähig (30 Prozent). Grundvor-
aussetzung ist, das für die zu ersetzende 
Heizungsanlage keine Austauschpfl icht 
nach § 10 der EnEV 2014 vorliegt. Für den 
Ersatz von Ölheizungen durch eine Bio-

masse-Anlage, Wärmepumpe oder Hyb-
ridanlage gibt es einen Bonus von zusätz-
lich 10 Prozentpunkten auf den ansonsten 
gewährten Fördersatz. Wer eine Gas-Hy-
bridheizung einbaut und innerhalb von 
zwei Jahren eine förderfähige Biomasse,- 
Wärmepumpen- oder Solarkollektoranlage 
nachrüstet, erhält für die Gas-Hybridhei-
zung einen Zuschuss von 20 Prozent.  

nt. Wird beispielsweise eine Ölheizung 
durch eine Wärmepumpe oder eine Bio-
masseanlage ersetzt, werden so insgesamt 
45 Prozent der Kosten gefördert. Das ist der 
Höchstsatz. 

Ab 24.01.2020: KfW stockt Förderung 
auf 
Die KfW fördert in den Programmen im 
Bereich „Energieeffi  zient Bauen und Sa-
nieren“ bei KfW-Effi  zienzhäusern Investi-
tionen von 120 000 Euro / Wohneinheit. 
Bei der Sanierung von Einzelmaßnahmen 
können Investitionen von bis zu 50 000 € / 
Wohneinheit gefördert werden. Außerdem 
können im Programm „Energieeffi  zient 
Bauen“ zinsverbilligte Kredite mit einem 
Tilgungszuschuss von bis zu 25 Prozent 
der förderfähigen Investitionen (z.B. einem 
KfW-Effi  zienzhaus 40 Plus) in Anspruch 
genommen werden. Wer sein vor dem 
01.02.2002 errichtetes Gebäude umfassend 
(z.B. KfW-Effi  zienzhaus 55) saniert, kann 
entweder auf ein zinsverbilligtes Darlehen 
mit einem Tilgungszuschuss von bis zu
40 Prozent oder auf einen direkten Zu-
schuss von ebenfalls 40 Prozent der för-
derfähigen Kosten zurückgreifen. Wer nur 
einzelne Bauteile ersetzen möchte – z.B. 
Fenster erneuern, Dach, /obere Geschoß-
decke oder Kellerdecke dämmen – kann 
entweder auf ein zinsverbilligtes Darlehen 
mit einem Tilgungszuschuss von bis zu 20 
Prozent oder auf einen direkten Zuschuss 
von ebenfalls 20 % der förderfähigen Kos-
ten zurückgreifen. Hier müssen jedoch ge-

wisse technische Mindestanforderungen 
eingehalten werden. 
  
Kein KfW-Geld mehr gibt es für Öl- und 
Gas-Brennwertheizungen. Weitere Kredite 
für von dem BAFA geförderte Heizungen 
auf Basis erneuerbarer Energien vergeben 
die KfW und die L-Bank weiterhin.  
  
Steuerliche Förderung 
Eine andere Möglichkeit ist, die Kosten für 
den Heizungstausch von der Steuer abzu-
setzen. Hausbesitzer können 20 Prozent 
der Investition, aber maximal 40 000 Euro 
je Haus oder Wohnung auf drei Jahre ver-
teilt von der Steuer abziehen. Das Gebäude 
muss älter als zehn Jahre sein. Diese Förde-
rung ist am 1. Januar in Kraft getreten und 
kann erstmalig mit der Steuererklärung 
2021 geltend gemacht werden. 
  
Individuelle Hilfe bei der Vorbereitung 
eines Heizungsaustauschs und Tipps zu 
Fördermitteln gibt es bei der Bundes-
förderung für Energieberatung der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg. 
Weitere Informationen fi nden Sie auf
bei der Energieagentur Kreis Konstanz un-
ter 07732 – 939 1234  oder direkt bei   der 
Verbraucherzentrale  www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de  unter 0800 
- 809 802 400. Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie 
  

Beratungstermine Energieagentur 
Landkreis Konstanz 
Die nächste Energieberatung im Rathaus 
Eigeltingen fi ndet am 05.02.2020 statt. 
Eine vorherige Anmeldung bei der Ener-
gieagentur Kreis Konstanz ist unbedingt 
notwendig, Tel.-Nr. 07732/939-1234. 

Die JUBIlARE in unserer Gemeinde

Service rund um die uhr

Blättern Sie online
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter auch unter www.primo-stockach.de abrufen und durchblättern. 
Für Fragen stehen wir ihnen gerne zur verfügung:    Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11   info@primo-stockach.de
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Kindergarten  
„Löwenzahn“ Eigeltingen

Waldkindergarten
In den sechziger Jahren entstand in Dä-
nemark der erste Waldkindergarten. Man 
sah dort die Möglichkeit, Kinder in einem 
anderen Rahmen zu fördern und ihre Ent-
wicklung naturgemäß zu unterstützen. 
Nachdem viele Pädagogen, Psychologen 
und Wissenschaftler sich mit diesem Thema 
auseinandersetzten, entwickelte sich die Al-
ternative Waldkindergarten immer mehr. 

1993 wurde der erste deutsche staatlich an-
erkannte Waldkindergarten in Flensburg er-
öffnet. Seit dem boomt in Deutschland noch 
heute das Konzept des Waldkindergartens. 
Studien beweisen, dass es keine Einschrän-
kungen der kindlichen Entwicklungsberei-

che im Vergleich zu anderen Kindertages-
stätten gibt. 
Im klassischen Waldkindergarten verbringt 
die Kindergruppe die Kindergartenzeit in 
der Natur, in einem bestimmten, räumlich 
begrenzten Gebiet. Die Gruppengröße liegt 
in der Regel bei 20 Kindern im Altern von 
drei bis sechs Jahren. 
Die kindliche Entwicklung wird gerade im 
Bereich der Motorik, Konzentration und 
Sensibilität gegenüber der Natur im beson-
deren Maß gestärkt. Dies wiederum wirkt 
sich positiv auf das Selbstbewusstsein, so-
wie das Selbstwertgefühl und somit auf das 
Sozialverhalten aus. 
Die Erkundung des Lebensumfeldes steht 
für das Kind im Vordergrund. Die Vielfalt 
der Natur in der Gemeinde Eigeltingen er-
möglicht den Kindern unzählige Naturer-
fahrungen und Naturerlebnisse und lehrt 
ihnen, diese zu schätzen und zu bewahren. 

Deshalb freuen wir uns darauf, das pädago-
gische Angebot nun auch in der Gemeinde 
Eigeltingen um einen Naturkindergarten zu 
erweitern. 
Buchquelle: Der Waldkindergarten, Dimen-
sionen eines pädagogischen Ansatzes, 7. 
Auflage von Ingrid Miklitz 

Aus den KINDERGÄRTEN

Volkshochschule in Stockach 
Hauptstelle Stockach 
Hauptstraße 1 
Tel.: (0 77 71) 93 81-0 
FAX: (0 77 71) 93 81-40 
 
Ermäßigung für Arbeitslose und Sozial-
passinhaber 
Für Arbeitslose und Leistungsbezieher gibt 
es für fast alle Kurse ab dem 2. Semester 
2012 20% Ermäßigung auf Kurs- und Semi-
nargebühren 
Sozialpassinhaber können sich über 50% Er-
mäßigung freuen. 
 
Veranstaltungshinweis der Volkshoch-
schule in Stockach, Anmeldung und In-
formationen zu weiteren Kursen: 07771 
93810, Fax: 07771 9381-40, stockach@
vhs-landkreis-konstanz.de. 
 
Dienstag, 04.02.2020: 
Prof. Klaus Schonauer: Hinterbliebene 
nach Suizid. 19.30-21.00 Uhr, Stockach, vhs 
Die Erfahrung des selbst herbeigeführten 
Todes stellt für betroffene Hinterbliebene 
ihre bisherige Wertewelt, ihre Überzeu-
gungen und ihre Orientierungen auch im 
Hinblick auf das eigene Leben, infrage. Das 
„Nein“ desjenigen, der gegangen ist, hat ein 
Echo, das sich kaum überhören, emotional 
ignorieren, verdrängen lässt – auch wenn es 
leise war. Im Vortrag sollen Orientierungen 
und Empfehlungen zum Umgang mit dieser 
schwierigen und schmerzlichen Erfahrung 
gegeben werden. vhs + Universität Kons-
tanz 
 
Mittwoch, 05.02.2020: 
Pilates für Fortgeschrittene. 15x, 18.00-
19.00 Uhr, Orsingen, Dorfgemeinschafts-
haus 

Aus unseren SCHUlEN

Auf schonende Weise verbessern Sie Kör-
perhaltung, Koordination, Atmung, Konzen-
tration und Ausdauer. Sie kräftigen, dehnen 
und entspannen sich. Durch bewusste Aus-
führung spüren Sie, was in Ihrem Körper 
passiert. Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, 
Handtuch, Socken 
 
 
Nellenburg-Gymnasium und 
Schulverbund Nellenburg - Wer-
kreal- und Realschule Stockach 
Anmeldetermine für die Klassen 5 im 
Schuljahr 2020/2021 
Mittwoch, 11. März 2020 
08.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr 
Donnerstag, 12. März 2020 
08.00 – 11.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr 
 
Zur Anmeldung sind bitte mitzubringen: 
Geburtsnachweis, Grundschulempfehlung 
Blatt 4, 5 und 7 
Bei geschiedenen oder getrennt lebenden 
Eltern mit gemeinsamen Sorgerecht Ein-
verständniserklärung beider Erziehungsbe-
rechtigter 

__________ 
 
Tag der offenen Tür im Schulzentrum 
Stockach 
 
Am Samstag, den 15. Februar 2020, öffnen 
der Schulverbund Nellenburg und das 
Nellenburg-Gymnasium für Sie ihre Türen. 
 
 
Der Schulverbund, der die beiden Schul-
arten Werkrealschule und Realschule 
vereint, beginnt seinen diesjährigen Tag 
der offenen Tür mit einer kleinen Auftakt-
veranstaltung um 10:30 Uhr in der Aula 

des Schulverbundes. Im Anschluss haben 
die Besucher eine Vielzahl von Möglichkei-
ten die Besonderheiten unseres Schulkon-
zeptes und die Bausteine des Schulprofils 
kennenzulernen. Jeweils zur halben und 
vollen Stunde starten Schulhausführungen 
in Kleingruppen, bei denen die Besucher 
u.a. über das Lernen und Lehren am Schul-
verbund, die Niveaudifferenzierung, die 
Lernentwicklungsgespräche, das Konzept 
der Konfliktkultur, das Lernband, das digita-
le Klassenbuch und das Ganztageskonzept 
informiert werden. Darüber hinaus bieten 
wir einen Einblick in die Klassen- und Fach-
räume. Zur selben Zeit können die jüngeren 
Besucher bei einer Schulhausrallye die Schu-
le erobern und evtl. sogar einen tollen Preis 
gewinnen. 
Während des gesamten Tages verwöhnen 
unsere Eltern und Schüler die Besucher mit 
Kaffee, Kuchen und Grillwürstchen; unser 
Mensateam kocht für sie. 
 
Am Nellenburg Gymnasium Stockach be-
ginnt der Tag	 der	 offenen	 Tür ebenfalls um 
10:30 Uhr in der Aula. Neben einem klei-
nen bunten Programm, unter anderem aus 
den Arbeitsgemeinschaften, die auch für 
die fünften Klassen offen sind, werden das 
Schulkonzept des Gymnasiums vorgestellt 
und allgemeine Hinweise gegeben. 
Anschließend bieten Lehrerteams Führun-
gen durch das Haus an, während die zukünf-
tigen Fünftklässler auch an einer Schulolym-
piade im Haus teilnehmen können. 
Darüber hinaus gibt es für die Eltern, die 
keine Führung nutzen möchten, ebenso 
Möglichkeiten, sich über den neunjährigen 
Bildungsgang, Englisch bilingual, die Profi-
le (Musik, Spanisch und NWT), die vielfälti-
gen Arbeitsgemeinschaften, die außerun-
terrichtlichen Bildungsmöglichkeiten, die 
Förder- und Betreuungsmöglichkeiten, die 
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Austauschmöglichkeiten sowie das natur-
wissenschaftliche, musisch-kulturelle, ge-
sellschaftliche und sprachliche Angebot zu 
informieren. 
Kulinarisch werden die Besucher durch 
Schüler- und Elterngruppen mit Würstchen, 
Snacks, Getränken, Kaffee und Kuchen ver-
wöhnt. 
Zudem ist auch die gemeinsame Mensa des 
Gymnasiums und des Schulverbunds geöff-
net. 
 
Beide Schulen freuen sich über Ihren Be-
such, Ihr Interesse und stehen für Ihre Fra-
gen bereit. Der Tag der offenen Tür endet in 
beiden Schulen um 15:30 Uhr 

Gemeinschaftsschule 
Eigeltingen

Gemeinsam, individuell und 
leistungsstark – Gemein-
schaftsschule Eigeltingen 
stellt sich vor:
Schnupper- und Infotag für Kinder und 
Eltern der zukünftigen 5. Klasse:
Samstag, 15. Februar 2020, um 10.00 Uhr

Persönliches Beratungsangebot gerne nach 
Vereinbarung.

Breitleweg 3, 78253 Eigeltingen 
Tel. 07774-93969-0 
verwaltung@eigeltingen.schule.bwl.de
www.schule-eigeltingen.de
 
 
 

Gemeinsam, individuell und leistungsstark –  

Gemeinschaftsschule Eigeltingen stellt sich vor: 

 Schnupper- und Infotag  

für Kinder und Eltern der    
zukünftigen 5. Klasse:  

Samstag, 15. Februar 2020, um 10.00 Uhr 

Persönliches Beratungsangebot gerne nach 
Vereinbarung. 

Breitleweg 3 78253 Eigeltingen 

Tel. 07774-93969-0 
verwaltung@eigeltingen.schule.bwl.de 

www.schule-eigeltingen.de 

 

KIRCHlICHE Nachrichten

Öffnungszeiten des gemeinsamen Pfarrbüros der 
Seelsorgeeinheit Krebsbachtal/Hegau in Nenzingen, 
Friedhofstr. 15 
Tel. 07771/2529; Fax-Nr. 07771/62679 
E-Mail Pfarrbüro: buero@se-krebsbachtal.de 
homepage:http://www.kath-krebsbachtal.de/ 
Montag, Mittwoch u. Freitag:  09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Dienstag:  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag:  08.00 Uhr - 10.00 Uhr
  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Honstetten, Widumstr. 21 
Tel. 07774/923753, Fax-Nr. 07774/923754 
E-Mail: honstetten@se-krebsbachtal.de 
Dienstag:  09.30 Uhr – 11.30 Uhr 
Mittwoch:  15.30 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag: 08.00 Uhr - 09.30 Uhr
  
Sprechzeiten in Orsingen (Pfarrhaus), Raitnauerplatz 2 
Tel. 01522/4312935 
Mittwoch:  09.00 Uhr – 10.00 Uhr 
  
Sprechzeiten in Eigeltingen (Pfarrhaus), Hauptstr. 27 
Tel. 07774/9293600 
Mittwoch:  11.00 Uhr – 12.00 Uhr 
  
Pfarrer Dominik Rimmele 
Pfarrhaus Nenzingen, Friedhofstr. 17, Tel. 07771/9165717 
E-Mail: d.rimmele@se-krebsbachtal.de 
  
Pastoralreferent Mathias Mutter 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/9293600 
E-Mail: pastref@se-krebsbachtal.de 
  
Pfarrer i. R. Udo Zinke 
Pfarrhaus Eigeltingen, Hauptstr. 27, Tel. 07774/922371 
oder 0152 07024146
E-Mail: pens.udzi@t-online.de 

Seelsorgeeinheit  
Krebsbachtal/ Hegau

Gottesdienstzeiten vom 31.01. – 06.02.20 
 
Samstag, 01.02.20 
Nenzingen 17.30 Uhr Anbetung mit Beicht-
gelegenheit (DR) 
18.30 Uhr Vorabendmesse zu Mariä Licht-
mess – Darstellung des Herrn (DR) mit Ker-
zenweihe und Blasiussegen 
Sonntag, 02.02.20 
Heudorf 9.30 Uhr Festliche Eucharistiefeier 
(DR und UZ) zum Patrozinium St. Blasius mit 
Blasiussegen, mitgestaltet vom Kirchenchor 
Heudorf-Rorgenwies und dem Musikverein 
Heudorf 
 
Dienstag, 04.02.20 
Nenzingen 18.30 Uhr Taizé-Gebet (WGL) 

Donnerstag, 06.02.20 
Nenzingen 16.00 Uhr Rosenkranz 
 
Haushaltsplan 2019/2020 
Der Haushaltsplan 2019/2020 sowie die Jah-
resabschlussrechnung unserer Seelsorge-
einheit liegen vom 20. Januar bis zum 03. 
Februar 2020 im Pfarrbüro Nenzingen aus 
und kann zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden. 
 
Einladung zum Taizé-Gebet 
Still werden – schweigen – miteinander ein-
fache, sich wiederholende Lieder singen
im Licht vieler Kerzen und so Gemeinschaft 
untereinander und mit Gott erfahren.
dafür steht die ökumenische Gemeinschaft 
von Taizé. Alle Interessierten aus unserer 
Seelsorgeeinheit sind herzlich eingeladen 
zum nächsten Taizé-Gebet am Dienstag, 
04. Februar 2020 um 18.30 Uhr in die 
Pfarrkirche St. Ulrich nach Nenzingen. 
 
Bedeutung des Glockengeläuts 
„Warum läutet es jetzt eigentlich?!“ fragen 
sich vielleicht manche Menschen. Und so 
wurde ich gebeten, dieses einmal im Pfarr-
blatt zu erläutern. 
 
Nicht nur wenn Gottesdienst ist, läuten un-
sere Kirchenglocken. Doch auch dann. Näm-
lich unmittelbar vor dem Gottesdienst und 
je nach Ort und Tag auch eine halbe Stunde 
vor Gottesdienstbeginn mit einer Glocke. 
Dann während Evangelium und Wandlung 
– den Höhepunkten. Und an Festtagen auch 
zum „Großer Gott“ Vollgeläut bis hin zum 
Auszug. Je nach Festlichkeit werden mehr 
oder weniger Glocken in Schwung gebracht. 
 
Mit Glockengeläut wird auch angekündigt, 
wenn ein Mitglied einer unserer Pfarreien 
verstorben ist und wir davon Nachricht er-
halten und aushängen, um wen es sich han-
delt und wann die Beerdigung etc. stattfin-
det. 
 
Samstagnachmittags oder vor Hochfesten 
läuten die Glocken den Sonn- oder Fest-
tag ein. Außer natürlich vor Ostern, denn 
vom Gloria des Abendmahlsamt am Grün-

donnerstag bis zum Gloria der Osternacht 
schweigen die Glocken aus Trauer. 
 
Täglich laden die Glocken dreimal zum 
Angelus-Gebet ein. Morgens, mittags und 
abends. Das war für die Menschen früher 
eine wichtige Einteilung des Tages. Man un-
terbrach die Arbeit und betete den „Engel 
des Herrn“ (Gotteslob Nr. 3,6). Probieren Sie 
doch auch einmal aus, wenn Sie die Glocken 
hören, innezuhalten und kurz zu beten. 
 
An einigen Orten läutet es auch täglich um 
11.00 Uhr. Das ist das sogenannte Todes-
angst-Christi-Läuten, ehe er um 12.00 Uhr 
das Kreuz bestieg. Freitags um 15.00 Uhr 
läutet mancherorts die Glocke zur Todes-
stunde Christi. 
 
Informieren Sie sich auch unter www.eb-
fr-glocken.de und hören Sie verschiedene 
Geläute unseres Erzbistums an. 
 
Dominik Rimmele, Pfarrer 
 
 

Pfarrerin Martina Stockburger
Friedhofstr. 19, 78256 Steißlingen
Tel.: 07738/5900, Fax. Nr.: 07738/923123
Email: steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de

Aktuelle Informationen: 
www.steisslingen-evangelisch.de

Pfarrerin Martina Stockburger erreichen Sie – 
auch außerhalb der Bürozeiten – unter Tel. 07738/5900 oder 
per Mail: martina.stockburger@kbz.ekiba.de. 

Dienstzeiten Pfarrbüro, Sekretärin Inga Metz:
jeden Mo., 17 – 18 Uhr, Mi. und Do., 9 – 11 Uhr

Evang. Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein

G o t t e s d i e n s t e: 

Sonntag, 02.02.2020, 
9:30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst „Glück-
seligkeiten“ aus der Predigtreihe „Glück“, Pfr. 
M. Sehmsdorf 
 
Sonntag, 09.02.2020, 
9:30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst, Prädi-
kantin B. Neußer 
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W e i t e r e   V e r a n s t a l t u n g e n: 
Dienstag, 04.02.2020, 
14:30 Uhr Seniorennachmittag: Zum Se-
niorennachmittag laden Evangelische Kir-
chengemeinde Steißlingen-Langenstein 
und katholische Seelsorgeeinheit Krebs-
bachtal herzlich ein in die Pfarrscheune 
Eigeltingen. Mit Zunftmeister Klaus wird 
es rund um die Fastnacht gehen. Auch für 
Kaffee und Kuchen ist gesorgt! Die Zunft, 
ihre Einzelfiguren und Herkunft, Geschichte 
und Vorhaben in den kommenden Tagen 
sollen Thema sein. Veranstaltende und Nar-
ren freuen sich auf ein volles Haus! 

Mitfahrgelegenheiten ab Steißlingen um 
14 Uhr an der Friedenskirche Steißlingen. 
 
Mittwoch, 05.02.2020, 
16 Uhr, Konfi-Treff im Gemeindehaus Steiß-
lingen 
20 Uhr, KGR-Sitzung, Gemeindehaus Steiß-
lingen 
 
Gebetszeit: jeden Freitag um 18:00 Uhr in 
der Kirche in Steißlingen  
 

Viktor von Scheffelstr. 3, Stockach, Tel. 07771/ 62988
Gemeindevorsteher Stephan Strittmatter
E-Mail: stephan@st-strittmatter.name
Homepage: www.stockach.nak-tuttlingen.de

Neuapostolische  
Kirche

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag, 2. Februar 
09.30 Uhr Gottesdienst 
Dienstag, 4. Februar 
20.00 Uhr Chorprobe 
Mittwoch, 5. Februar 
20.00 Uhr Gottesdienst 

„Hegau Archers“ 
Eigeltingen

- Bogensport in der Halle 
Der örtliche Bogensport Verein Hegau Archers e. V. konnte erstmals 
sein Training in der Krebsbach Halle Eigeltingen durchführen. Damit 
wurde ein weiterer Grundstein gelegt, um optimal auf die bevorste-
hen Hallenturniere trainieren zu können. 
Bereits im März findet die Deutschen Hallenmeisterschaft 2020 des 
Deutschen Feldbogen Verbandes statt, welche von einigen unserer 
Mitgliedern besucht werden wird. Hier wünschen wir allen Teilneh-
mern viel Erfolg. 
Durch die Hilfe der Gemeinde Eigeltingen und durch die Unterstüt-
zung der Handballerinnen aus Eigeltingen, konnte die Vorstand-
schaft Halleneinheiten für die Winterzeit organisieren. Einen herzli-
chen Dank an alle Mitwirkenden an dieser Stelle. 
Am 18.01.2020 waren insgesamt 18 erwachsene Mitglieder und 7 
Kinder vor Ort und konnten das erste Training in vollen Zügen ge-
nießen. Bei bester Laune und viel Gelächter war das Training damit 
ein großer Erfolg. Einen Dank auch an unsere Mitglieder, welche das 
Angebot angenommen haben. 
Alle Trainingszeiten sind auf unserer Homepage, unter Veranstaltun-
gen oder Training, eingestellt. Weitere wissenswerte Infos über das 
Training der Hegau Archers finden Sie auf unserer Homepage: Trai-
ning 

 

Berichte der EIGElTINGER VEREINE 

Narrenverein  
„Krebsbachputzer“ e.V.

narrentage2020.de

7.  – 9. FEBRUAR
Termine Zeltaufbau Narrentreffen 
Unser Narrentreffen und somit auch der Zeltaufbau rücken immer 
näher. 
Ab Dienstag, 04.02.2020, ist das Zelt soweit aufgebaut, dass mit den 
„Innenaufbau“ begonnen werden kann. Hierzu wird ab Dienstag 
bis einschließlich Donnerstag ab 17:00 Uhr im Zelt jede helfen-
de Hand benötigt, damit wir bis Freitag fertig werden. Dies betrifft 
nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen in unserem Verein! 
Eine Rückmeldung, wer wann kommen kann, ist nicht notwendig, 
bitte an diesen Tagen einfach im Zelt einfinden. 
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Narrenbaumumzug am 
Narrentreffen-Samstag, 08.02.2020 
Der Narrenbaumumzug beginnt um 
14:00 Uhr am Gasthaus Lamm und führt 
über die Hauptstraße in Richtung Adler 
und dann über die Hinterdorfstraße zum 
Narrenbaumloch an der Halle. Der Nar-
renbaum wird anschließend an den Um-
zug durch die Holzer Reute gestellt. 
Es wäre schön, wenn Vereinsmitglie-
der, die keinen Arbeitseinsatz haben, 
hier im vollen Häs mitlaufen würden. 

 

Kuchenspenden für das Narrentreffen 
Liebe Eigeltinger Zuckerbäckerinnen 
und Bäcker,  
für unsere Kaffeebar im Festzelt beim 
Narrentreffen benötigen wir noch um 
Torten und Kuchen für Freitag, Samstag 
und Sonntag.    
Wer uns hier gerne unterstützen möchte, 
möge sich bitte bei Silvia Bihler, 07774 
7848 oder Anna Klaus, 07774 1300, mel-
den.    
Vielen Dank im Voraus für Eure Mithilfe.  
  
Es grüßen euch recht närrisch   
das Team der Kaffeebar 

 
Häuserwettbewerb zum Narrentreffen 
07.-09.02.2020 
Zum Narrentreffen der Krebsbachputzer-
zunft Eigeltingen soll es – wie bereits auch 
2010 – wieder einen „Häuserwettbewerb“ 
geben. Denn nicht nur die Umzugsteilneh-
mer auch die Gäste aus Nah und Fern freuen 
sich, wenn sie auf schöne dekorierte Häuser 
treffen – dies macht gleich mehr Lust und 
gute Laune auf Fasnacht. 

Für die Teilnahme am Häuserwettbewerb ist 
eine vorherige Anmeldung bis spätestens 
31. Januar 2020 bei Zunftmeister Hermann 
Klaus, Tel. 07774 1300, 1vorstand@krebs-
bachputzer-eigeltingen.de notwendig. Die 
toll geschmückten Häuser werden von einer 
Jury am Narrentreffen selbst bewertet. 
Also, lasst eurer Fantasie und Kreativität frei-
en Lauf und putzt euer Häuschen fürs Nar-
rentreffen richtig heraus. Es erwarten euch 
natürlich tolle Preise! 

Termine und Abfahrtszeiten 
Narrentreffen 
Sonntag, 2. Februar 2020, Narrentag Hattin-
gen 
Abfahrt an der Krebsbachhalle: 11:30 Uhr 
Rückfahrt: 18:00 Uhr 
Startnummer: 8 
Umzugsbeginn 13:30 Uhr 
Wir freuen uns auf eine große Beteiligung 
und möchten nochmals an die Einhaltung 
der Häsordnung erinnern. 
Bei Rückfragen Tel.-Nr. 07774 1300 
Narri-Narro!! 
Hermann Klaus
(Zunftmeister) 
 

Skiclub Eigeltingen e.V.

Skigymnastik in der Krebsbachhalle: 
Kinder: 
Dienstag, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Kursleitung: David, Sebastian, Valentin 
Erwachsene: 
Donnerstag, 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr 
Kursleitung: Hildegard Halder 

Skiausfahrt nach Balderschwang/
Oberallgäu 01.02.2020 
Kommenden Samstag finden wieder unsere 
Skikurse im schönen Balderschwang statt. 
Alle Wintersportler sind herzlich eingeladen, 
gemeinsam mit uns im Reisebus dorthin zu 
fahren und einen herrlichen Wintersporttag 
zu genießen, auch wenn sie nicht am Skikurs 
teilnehmen. Kosten pro Person für Hin- und 
Rückfahrt: 20,- EUR. Anmeldung für diese 
Skiausfahrt ist auch kurzfristig bis Donners-
tag noch per Email an info@sc-eigeltingen.
de möglich. Die Bezahlung erfolgt dann in 
bar im Bus.
Vorankündigung / Save the date: an dieser 
Stelle sei bereits auf unsere Skiausfahrt am 
07.03.2020 nach Warth/Schröcken im schö-
nen Bregenzer Wald hingewiesen. Details 
hierzu folgen in Kürze an dieser Stelle. 
 

 
 

Ordner-/Infopersonal gesucht
für Narrentage 
Für den Nachtumzug am Freitag, den 
07.02. und/oder den Jubiläumsumzug 
am Sonntag, den 09.02. suchen wir noch 
Personal, das vor dem Umzug den Gast-
gruppen den richtigen Weg und den 
Platz in der Aufstellung erklären und auf-
zeigen kann. Eine weitere Aufgabe ist es, 
während dem Umzug mitzuhelfen, dass 
der Umzug “im Fluss” bleibt. Entspre-
chende Unterlagen und Pläne werden 
natürlich gestellt. 
Bei Interesse bitte melden bei Zunft-
meister Herrmann Klaus 07774-1300 
oder Mathias Martin 0173-8766215. 

Skiclub Eigeltingen Hegau e.V. präsentiert 

Ablauf: 

Abfahrt Eigeltingen 04:45 Uhr, 
Krebsbachhalle 

Ankunft Ischgl 08:30 - 09:00 Uhr 

Viel Zeit zum Skifahren und Boarden, am 
Nachmittag können die Ski im Bus 
deponiert werden um Après-Ski zu 
genießen! 

Rückfahrt um 20:00 Uhr 

Ankunft Eigeltingen ca. 24:00 Uhr 

Preise: 

Liftkarte + Bus mit kleinem Frühstück  89,- € 

Nur Bus mit kleinem Frühstück   33,- € 

Anmeldung auf www.sc-eigeltingen.de 

 

 

 

So eine Schnee- und Partystadt wie Ischgl 
findet man kein zweites Mal! Hier seid Ihr in 
einem der größten zusammenhängenden 
Skigebiete. Neben dem Wintersport ist 
Feiern die zweite Hauptaktivität im 
Paznauntal. Zahlreiche Bars, Kneipen und 
Clubs sorgen für Abwechslung nach einem 
genialen Skitag. Après-Ski beginnt in Ischgl 
irgendwann zwischen dem Mittagessen und 
Sonnenuntergang.  

Steigt ein in unseren Bus und erlebt eine 
riesige Hüttengaudi!  

Skiclub Eigeltingen Hegau e.V. präsentiertSkiclub Eigeltingen Hegau e.V. präsentiertSkiclub Eigeltingen Hegau e.V. präsentiert
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Narrenverein Blätzlezunft 
Homberg-Münchhöf e.V.

Die Blätzlezunft und der Fanfarenzug 
nehmen 2020 an folgenden Umzügen ge-
meinsam teil: 
07.02.2020: Nachtumzug Narrentage in 
Eigeltingen 
Umzugsbeginn um 19:00 Uhr, Start-Nr. 1c, 
Fahrt privat 
09.02.2020: Jubiläumsumzug Narrentage 
in Eigeltingen 
Umzugsbeginn um 13:30 Uhr, Start-Nr. 1c, 
Fahrt privat
14.02.2020: Nachtumzug Freundschaft-
streffen Liggersdorf 
Umzugsbeginn um 18:30 Uhr, Start-Nr. 19, 
Fahrt mit Bus
16.02.2020: Jubiläumsumzug Freund-
schaftstreffen Liggersdorf 
Umzugsbeginn um 13:30 Uhr, Start-Nr. 24, 
Fahrt privat
22.02.2020: 6 Dörfer Treffen Eigeltingen 
Narrenmesse, Umzug zur Halle, närrisches 
Treiben mit den Zünften und Musikvereinen 
unserer Gemeinde in der Halle. 
 
 

MGV Raithaslach- 
Münchhöf e.V.

Jahreshauptversammlung 
Die Jahreshauptversammlung des Män-
nergesangvereins Raithaslach-Münchhöf 
e.V. findet am Freitag, den 07.02.2020 um 
20:00 Uhr im Gasthaus Löwen statt. 
 
Tagesordnung:
1. Liedvortrag
2. Begrüßung
3. Jahresbericht des Schriftführers
4. Jahresbericht des Kassiers
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Ehrung für fleißigen Probenbesuch
7. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
8. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
9.  Wahlena. 1. Vorsitzenderb. Beisitzer ak-

tivc. Beisitzer passivd. Kassenprüfer akti-
ve. Schriftführer

10. Veranstaltungen
11. Wünsche und Anträge
12. Schlusswort des 1. Vorsitzenden
13. Liedvortrag
 
 

Burgnarrenzunft  
„Wasserburger Talgeister“

Terminplan 2020 
Freitag, 31.01.2020 
Hattingen Nachtumzug 
Abfahrt 
Honstetten Gasthaus Rössle  17.30 Uhr 
Rückfahrt  1.00 Uhr 
 
Samstag, 01.02.2020 
Start Aufbau Halle  13.00 Uhr 
 
Freitag7.02.2020 Nachtumzug Eigeltingen 
1 Bus für Pendelverkehr 
Abfahrt 1. 
Honstetten Gasthaus Rössle  17.00 Uhr 

Abfahrt 2. 
Honstetten Gasthaus Rössle  17.45 Uhr 
Abfahrt 3. 
Honstetten Gasthaus Rössle  18.30 Uhr 
Bevölkerung kann mitfahren 
 
Rückfahrt 1.  23.00 Uhr 
Rückfahrt 2.  24.30 Uhr 
Rückfahrt 3.  2.00 Uhr 
 
Samstag, 08.02.2020 Alle sind Gast in Eigel-
tingen (Samstag im Häs ohne Maske) 
 Hier fahren wir selber! . 
 
Sonntag, 09.02.2020 großer Narrentag Ei-
geltingen mit Musikverein  
1 Bus für Pendelverkehr 
Abfahrt 1. 
Honstetten Gasthaus Rössle  11.00 Uhr 
Abfahrt 2. 
Honstetten Gasthaus Rössle  11.45 Uhr 
Abfahrt 3. 
Honstetten Gasthaus Rössle  12.30 Uhr 
 
Rückfahrt 1.  17.00 Uhr 
Rückfahrt 2.  18.00 Uhr 
Rückfahrt 3.  19.00 Uhr 
 

 
Kath. Frauengemein-
schaft Honstetten

„Die Frauen im Wilden Westen!“ – 
Frauenfasnacht in Honstetten 
Am Dienstag, den 04.02.2020 wollen wir 
uns ab 19.30 Uhr im Clubheim in Hons-
tetten treffen zur närrischen Frauenfas-
nacht unter dem Motto „Die Frauen im 
Wilden Westen!“. 
  
Willkommen sind alle Frauen, ob jung, 
ob alt, die gerne einen lustigen und ge-
selligen Abend verbringen möchten. Die 
Tradition der Frauenfasnet soll weiterge-
führt werden, deshalb freuen wir uns auf 
jedes neue Gesicht, selbstverständlich 
auch auf „Nicht-Mitglieder“. 
  
Unsere Vorträge und Lieder sind dem 
Motto angelehnt, wir freuen uns aber 
auch über jede spontane Einlage.  
  
Es grüßt Euch närrisch 
Diana Bach 
Vorsitzende 

 

 

Rentnertreff Honstetten

Der nächste monatliche Rentnertreff findet 
am Mittwoch, den 05.02.2020 im Clubheim 
statt. 
Beginn ist um 14.00 Uhr. 
Alle Rentnerinnen und Rentner von Hons-
tetten, Reute und Eckartsbrunn sind herzlich 
eingeladen. 
 

Sport

Sportverein  
Aach-Eigeltingen e.V.

Generalversammlung des SV Aach-Eigel-
tingen am 17.01.2020 
Am 17.01.2020 begrüßte der 1. Vorstand 
Rolf Braun zahlreiche Mitglieder des Verei-
nes, den Bürgermeister der Stadt Aach Man-
fred Ossola, die Stadt- und Gemeinderäte, 
die Ehrenmitglieder des Vereines sowie die 
anwesenden Vereinsvertreter. 
Anschließend folgten die Berichte der ver-
schiedenen Vorstandsmitglieder und der 
Kassenprüfer. 
In seinem Bericht gab R. Braun einen Rück-
blick auf das vergangene Jahr und sprach an 
alle, die den Verein bei den verschiedenen 
Veranstaltungen sowie Arbeitseinsätzen tat-
kräftig unterstützt haben, seinen Dank aus. 
Außerdem dankte er dem Freundeskreis so-
wie dem Förderverein für deren finanzielle 
Unterstützung, dem Vereinsschiedsrichter 
M. Böhler sowie den Bauhöfen von Aach 
und Eigeltingen für deren Mithilfe bei der 
Instandhaltung der Sportanlagen. 
Dann bat R. Braun Herrn Bürgermeister Os-
sola um die Entlastung der Vorstandschaft, 
welche einstimmig erfolgte. Er lobte auch 
insbesondere die gute Jugendarbeit des 
Vereines. 
Bei der Wahl des 1. Vorstandes schlug M. Os-
sola der Versammlung vor, R. Braun erneut 
zum 1. Vorstand zu wählen, dieser wurde 
von der Versammlung in seinem Amt bestä-
tigt und führte die weiteren Wahlen durch. 
In den darauffolgenden Wahlen wurden der 
Hauptkassierer J. Keller, die Schriftführerin 
S.Luca, sowie der Spielausschussvorsitzende 
Fl. Edbauer wiedergewählt und der Jugend-
leiter A. Hizar bestätigt. 
Anschließend teilte R. Braun der Versamm-
lung mit, dass sich Beisitzer J. Riedle nicht 
mehr zur Wahl stellen wird. Er dankte ihm 
für sein Engagement und verabschiedete 
ihn mit einem Präsent. 
Bei den Beisitzerwahlen wurden K. Wenin-
ger sowie J. Kleiser in ihren Ämtern bestä-
tigt. Für den ausscheidenden J. Riedle wurde 
Z. Heil neu gewählt. 
 
So setzt sich die Vorstandschaft ab sofort 
wie folgt zusammen: 
1. Vorstand: Rolf Braun 
2. Vorstand: Michael Martin 
Hauptkassierer: Jörg Keller 
Spielausschussvorsitzender: Florian Edbauer 
Schriftführer: Sibylle Luca 
Jugendleiter: Ali Hizar 
Beisitzer: Frederik Edbauer, Stephan Gerlach, 
Julian Kleiser, Guido Martin, Zoltan Heil, Kim 
Weninger 

Mit dem darauffolgenden Schlusswort des 
1. Vorstandes endete die Versammlung. 
Die Vorstandschaft bedankt sich für das 
Interesse sowie die Teilnahme an der Ver-
sammlung. 

Mit sportlichen Grüßen 
Julian Kleiser 
Pressewart 
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Sportverein  
Eigeltingen e.V.

Freitag, 31.02.20 
Riesenberg-Sporthalle Allensbach: 
wJD 16:30 Uhr 
SV Allensbach - JSG Bod.-Eigelt. 
 
Samstag, 01.02.20 
Kreissporthalle Überlingen: 
wJE 10:40 Uhr 
TV Überlingen - JSG Bod.-Eigelt. 

wJD 13:00 Uhr 
TV Überlingen - JSG Bod.-Eigelt. 
 
Sporthalle Bildungszentrum Salem: 
wJC 16:00 Uhr 
HSG Mimm./Mühl. - JSG Bod.-Eigelt. 
 
Eugen-Schädler-Halle Ehingen: 
Damen 18:00 Uhr 
TV Ehingen - SV Eigeltingen 
 
 

Aus der NACHBARSCHAFT

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!

Freie Waldorfschule Wahlwies
Samstag, 01.02.2020, 19.30 Uhr im Gel-
ben Saal der Freien Waldorfschule Wahl-
wies 
„Das Wesen der Bienen“ Eine spirituelle Be-
trachtung. Vortrag mit Dr. Johannes Wirz. 
Der KinderSinnesGarten und die Kultur-
WerkstattSchule laden herzlich zu dieser 
spannenden Reise in die Welt der Honigbie-
nen ein. 
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. 
 
Samstag, 08.02.2020, 19.00 Uhr im Gel-
ben Saal der Freien Waldorfschule Wahl-
wies 
Konzertabend „Virtuose Orchestermusik“ 
aus drei Epochen mit dem Ensemble „Das 
Orchester“ und am Klavier Wolfram Lucke. 
Auf dem Programm stehen Werke von Mo-
zart, Sibelius und Britten. Musikalische Lei-
tung : Thorsten Leonhard. Eintritt frei, um 
Spenden gebeten. 
 
 
Hungermarsch Lateinamerika: 
Die drei Stockacher Initiativen zugunsten 
hilfsbedürftiger Menschen in Lateinamerika 
planen die Fortsetzung der tollen Erfolge 
aus den Jahren 2014, 2016 und 2018: 
am Samstag, 16. Mai 2020 
Die beteiligten Initiativen sind
•	 Perugruppe Zizenhausen (1993) – sie un-

terstützt das Projekt CANAT in Piura
•	 Brasilienhilfe Stockach e.V. (1995) – sie 

unterstützt die Arbeit eines Kinderheimes 
und Ausbildungszentrums in Sao Paulo

•	 „Freunde für Sartawi e.V.“, Bolivien (2012) 
– sie unterstützen die Wasserversorgung 
sowie die Agrarwirtschaft auf dem Altip-
lano, einer Hochebene auf etwa 4.000 m 
bei La Paz.

Traditionell wollen wir mit einem Ökumeni-
schen Gottesdienst um 09:30 Uhr beginnen, 
diesmal an der Heidenfelshalle, anschlie-
ßend kann auf einer, etwa 6,5 km langen, 
angenehmen Route (mit „Jausenstation“ für 
Entkräftete) auf die Höhen zwischen Win-
degg, Mahlspüren und Raithaslach gewan-
dert werden – das Startgeld beträgt 10 €. 
Kaffee und Kuchen zum Ratschen und Plau-
dern nach Rückkehr gibt’s im Zelt der Kol-
pingsfamilie Stockach bzw. im Foyer der 
Heidenfelshalle. 

Wir suchen freiwillige Helfer für alle Arten 
der Unterstützung. 
 
Hungermärsche hat es schon im Mittelalter 
gegeben. Damals marschierten die Men-
schen in Notzeiten zum Sitz des Landesher-
ren, um aus dessen Vorräten Nahrungsmittel 
zu erbitten. 
So verstanden stellt ein Hungermarsch Soli-
darität mit all denen dar, die Hilfe dringend 
brauchen, 
wir gehen, weil wir nach einem solidarischen 
Lebensstil mit allen Menschen suchen, gera-
de auch mit den benachteiligten Menschen 
in Brasilien, Peru und Bolivien. 
 
Perugruppe Zizenhausen 
Birgitta Loll
Brasilienhilfe Stockach e.V. 
Hildegard Römer
„Freunde für Sartawi e.V.“, Bolivien 
Claus von Criegern 
 
 
UmweltZentrum Stockach 
Heizung schon wieder kaputt? 
Gerade in der kalten Jahreszeit geben Hei-
zungen gerne immer wieder den Geist auf. 
Darüber hinaus kommt in Zeiten des Klima-
wandels und der stetig steigender Energie-
kosten der Heizungserneurung eine immer 
größere Bedeutung zu. Hans-Joachim Horn, 
Energieberater der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg und der Energieagentur 
im Kreis Konstanz informiert in Kooperation 
mit dem UmweltZentrum Stockach, wie Sie 
Ihre Heizung effektiv und klimafreundlich 
erneuern können. Aufgezeigt werden, Tipps 
und Möglichkeiten auf dem Weg in eine Zeit 
ohne Öl und Erdgas. Es wird über Alternati-
ven informiert und neue Wege vorgestellt. 
Für Fragen während und nach dem Vortrag 
steht Herr Horn gerne zur Verfügung. 
Termin: Donnerstag, der 6. Februar 
 2020 um 19.00 Uhr 
Treffpunkt: UmweltZentrum Stockach, 
 Gaswerkstraße 17 
Leitung: Hans-Joachim Horn 
Der Vortrag ist für die Besucher kostenlos. 
Über eine Spende würden wir uns natürlich 
sehr freuen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im 
UmweltZentrum Stockach unter Tel.: 

07771/4999 oder per Mail an info@uz-
stockach.de. 
 
Mitmachaktion auf der Nellenburg 
Helfer für Pflegemaßnahme gesucht 
Der Arbeitskreis Umwelt der lokalen Agenda 
21 und das UmweltZentrum Stockach laden 
zu einer Mitmachaktion auf der Ruine Nel-
lenburg ein. Rund um die ehemalige Burg 
und auf den Mauern der Ruine wachsen in-
zwischen zahlreiche Büsche und junge Bäu-
me. Der Bewuchs überwuchert bereits die 
Mauerreste und droht die noch bestehende 
Ruine zu beschädigen. Um hier Abhilfe zu 
schaffen sollen die Büsche, wie schon bei 
früheren Arbeitseinsätzen, zurückgeschnit-
ten werden. Ziel der Pflegemaßnahmen 
ist die Ruinen zu schützen und zu erhalten 
sowie den weitläufigen Blick vom markan-
testen Aussichtspunkt Stockachs wieder-
herzustellen. Für die Aktion werden noch 
tatkräftige Helferinnen und Helfer gesucht. 
 
Termin: Samstag, 
 den 08. Februar 2020 
Zeit: 10.00 bis 13.00 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz vor der Burgruine 
 Nellenburg 
Mitbringen: Arbeitshandschuhe, Garten-
 schere, (Motor-)Säge, Hacke, 
 ... (falls vorhanden) 
Anmeldung: UmweltZentrum Stockach 
 Tel.: 07771/49 99 oder 
 info@uz-stockach.de. 
 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Raum Stockach gegründet 
Am 20. Januar 2020 wurde im Stockacher 
Restaurant Fortuna der neue gemeinsame 
Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen 
für Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Ho-
henfels, Mühlingen, Orsingen-Nenzingen 
und Stockach gegründet.
Nachdem die Satzung einstimmig ange-
nommen worden war, wurden nach ihrer 
Vorstellung vier grüne Mitglieder einstim-
mig in den Vorstand gewählt:
Udo Engelhardt, Henrike Bischoff, Peter Al-
exander (Kassierer) und Ute Janßen.
Ein ausführlicher Bericht findet sich unter:
https ://gruene -konstanz.de/or tsver-
b a e n d e - u n d - g r u e n e - l o k a l / o r t s v e r -
band-stockach/ 
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Die Gründung bedarf noch der Zustimmung 
des grünen Kreisverbandes.
Dazu wird eine Kreismitgliederversamm-
lung der „Grünen“ in Stockach stattfinden.

Termin:
13.02.2020, 19:30 Uhr
Veranstaltungsort:
Café des Ev. Altenpflegeheims in Stockach
Zoznegger Straße 17
Neben den Mitgliedern der „Grünen“ sind 
interessierte Bürger*innen herzlich eingela-
den. 

Ute Janßen
Vorstand
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
Ortsverband Raum Stockach 

Meisterkonzert  
am Freitag, 06. März 2020 
20 Uhr – Das Trio „Tars“ spielt auf histori-
schen Instrumenten 
Bürgerhaus Adler Post - Stockach 
 
Meisterkonzert der besonderen Art 
Stockach 
Die Stockacher Meisterkonzerte stehen im 
Spieljahr 2019 / 2020 in ihrer nun schon 
29. Saison. Sie zählen damit zweifelsohne 
zu den traditionsreichsten Konzertreihen 
der Bodenseeregion und sind aus dem Kul-
turangebot Stockachs und der Region nicht 
mehr wegzudenken. Das nächste Konzert 
im Bürgerhaus Adler Post gestalten das BA-
ROCKENSEMBLE TARS mit Claudius Kamp 

(Blockflöten), Charlotte Schwenke (Gam-
ben), Johannes Rake (Cembalo). 
Die drei Künstler machen Musik aus der Ba-
rockzeit. Sie wollen ihre Lieblingsmusik so ma-
chen, wie sie diese selbst am liebsten hören: 
Mit Schwung und Zug dahinter. Dabei lieben 
sie das Risiko, das Live-Performances mit sich 
bringen. Sie alle drei lieben die Improvisation 
und setzen sie ein, wo sie können mit Stil und 
Traditionsbewußtsein. Beim Deutschen Mu-
sikwettbewerb 2019 haben die Künstler ein 
Stipendium gewonnen und gehören schon 
jetzt zu den Besten ihres Fachs.  
Karten im Vorverkauf ab 21 Euro gibt es on-
line unter www.stockach.de oder im Kultur-
zentrum Altes Forstamt in Stockach. 
Infos unter Telefon (07771) 802 300 bei der 
Tourist-Info Stockach. 

U N S E R   B U C H T I P P   D E R   W O C H E !
Das geheime Band zwischen Mensch und Natur
ERSTAUNLICHE ERKENNTNISSE ÜBER DIE 7 SINNE DES MENSCHEN, DEN HERZSCHLAG DER BÄUME UND DIE FRAGE, 
OB PFLANZEN EIN BEWUSSTSEIN HABEN 
Bestseller-Autor Peter Wohlleben zeigt sich überzeugt davon: Das Band zwischen Mensch und Natur ist bis heute stark und intakt, auch wenn wir uns 
dessen nicht immer bewusst sind: Unser Blutdruck normalisiert sich in der Umgebung von Bäumen, die Farbe Grün beruhigt uns, der Wald schärft 
unsere Sinne, er lehrt uns zu riechen, hören, fühlen und zu sehen. Umgekehrt reagieren aber auch Pflanzen positiv auf menschliche Berührung. 
Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und seiner eigenen jahrzehntelangen Beobachtungen öffnet uns Wohlleben die Augen für das 
verborgene Zusammenspiel von Mensch und Natur. 

Peter Wohlleben | Das geheime Band zwischen Mensch und Natur | 
Erstaunliche Erkenntnisse über die 7 Sinne des Menschen, den Herzschlag der Bäume und die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben 
Broschiert: 240 Seiten | Ludwig Buchverlag | ISBN-10: 3453280954 | ISBN-13: 978-3453280953 | EUR 22,00



Die Kath. Kirchengemeinde 
Krebsbachtal/Hegau

sucht baldmöglichst für die
katholischen Kindergärten

St. Blasius in Eigeltingen-Heudorf 
und

St. Katharina in Eigeltingen-Honstetten

jeweils eine pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTaG (m/w/d)
(Erzieher/in, Kinderpfleger/in oder vergleichbarer Abschluss)

in Teilzeit (50%), befristet
für den Elementarbereich

und 

eine pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTaG (m/w/d)
als Springer/in

(Beschäftigungsumfang flexibel).

Eine vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf unserer
Homepage unter www.vst-radolfzell.de/Stellenangebote.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen bitte
bis zum 14.02.2020 an die 
Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden Radolfzell, 
Herrn Bayer, Mezgerwaidring 102, 78315 Radolfzell. 
Oder per E-Mail an: info@vst-radolfzell.de
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Herr Bayer unter
07732/82352-30 gerne zur Verfügung. 

Aktuell Häuser 
für Rückwanderer zum Kauf gesucht!

Wir suchen Häuser und große Wohnungen 
zum Kauf für Rückwanderer.

Constantia Beratungs GmbH (CH), Tel.: 0041 799 234 358 

Gartenarchitektin sucht 

2-Zimmer-Wohnung.  
Ländlich, ab 1. März 20. Tel. 07732-9423021 * Schönen Dank. 

Dringend gesucht
Junge Familie (1Kind) sucht wegen Eigenbedarfskündigung

Haus z. Kauf (bis 330T €) oder
Mietwohnung (ab 3,5 Zi. bis 750,- € KM).

martin-loehle@web.de oder Tel. 07771 633 04 63



Wir sind ein privates Pflegeheim für
psychisch kranke und ältere Menschen
in Radolfzell/Stahringen

und suchen zur Verstärkung unseres Teams

Pflegefachkraft m/w mit 3-jähriger Ausbildung
Pflegehilfskraft m/w in Voll- und Teilzeit

Wer Menschlichkeit und Kompetenz zu verbinden weiß, findet im
Pflegeheim Waldblick einen äußerst a(raktiven Arbeitspla).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an:
Pflegeheim Waldblick
z. Hd. Frau Klup
Kilian-Weber-Straße 6
78315 Radolfzell-Stahringen
e-mail: info@pflegeheim-waldblick.de

Die Aug. Nothhelfer e.K. ist ein Holzfachhandel / mod. Baustoffe in
Stockach am Bodensee.  
Zur Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir einen

Mitarbeiter im Außen- und Innendienst (m/w/d).  
• Betreuung von einem festen Kundenstamm der Zimmerei /Holzbau  
• Aktiver Vertrieb (Region - Singen - Radolfzell - KN u. Schweiz)
• Auftragsabwicklung im Ein- & Verkauf  
• Reklamationsabwicklung 

Wenn Sie aus dem Handwerk kommen, oder als kaufm. MA im Handel
arbeiten und sich verändern möchten, so bewerben Sie sich bei uns.
Baden Württemberg ist Holzbauland! 

Neben einem tollen Team erwartet Sie eine gute Vergütung und ein
neues Firmenfahrzeug.  

Bewerbung an a.nothhelfer@nothhelfer.de oder telef. vorab. Diskretion
sichern wir zu. 

Suchen Poliseur und Chirurgiemechaniker 
für Scheren und Nadelhalter (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit.

Amann Medical GmbH & Co. KG
Ansprechpartner Jürgen Amann, Tel. 07465/926714

Zahnmedizinische Fachangestellte
gesucht
Ab sofort suchen wir eine ZFA für unser Team.
Flexible Arbeitszeiten und gute Fortbildungsmöglichkeiten,
übertarifliches Gehalt.

Praxisgemeinschaft
Dr. Hans-Joachim Sprenger, Zahnarzt Oralchirurgie
Dr. Bernd Wellhöner, Zahnarzt
Schillerstr. 11, 78333 Stockach, Tel. 07771 93 44 10



Grüße aus Südtirol 

Schlutzkrapfen mit Parmesan
Älpler Hirtenmakkaroni 

Meraner Herrengröstel vom Tafelspitz
Knödel Tris auf gebratenem Kraut

Hausgemachte Gnocchi mit Peperonata
Saiblingsfilet auf Räucherschaum

Bozner Schlachtteller und Vinschgerle
Andreas Hofer Käse und Schinkenspeck

Tiroler Bergkräuter-Kammbraten 
Kalbshuftsteak mit Morcheln

Lammfilet unter der Pestokruste
Schnalser Schneemilch, Kaiserschmarren 

Apfelstrudel Schwarzplenten Torte
Warme Marillen-Topfenknödel

Hausgemachtes mit Produkten und 
Rezepturen aus Südtirol.

Gasthof zum Adler - Wahlwies
Telefon 07771-3527, Mo. Ruhetag •  Di. - Fr. ab 17.00 Uhr

Sa. / So. 11.30 - 14.00 und 17.00 - 22.30 Uhr 

NZENZ - Sonnenschutz
• Verkauf • Montage • sämtlicher Sonnenschutz für innen 

• Reparatur u. Motoreinbau • Rollladen 
• Markisenneubespannung • über 300 Stoffdesign

ENZ Markisen • Telefon 07732/41 25 
• große Musterausstellung

Herrenlandstr. 50  • 78315 Radolfzell • www.markisen-enz.de
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0 
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Winterpreise bis 20.03.2020

Jetzt Winterschnitt!!!
Mietgärtner!

Wir erledigen für Sie sämtliche
gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu - u. Umgestaltungen
Info: Tel. 07771 / 87 67 87 • Mobil 0163 / 3 43 47 89 • E-Mail: info@mink-gaerten.de

seit 1995

Eugen Messmer • 78357 Mühlingen
Haldenrain 5 • Tel. 0 77 75/75 50 • Fax 75 98

Sanitäre Anlagen
Gas-/Wasserinstallationen
Blechnerei/Solaranlagen

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 

TV • SAT • HiFi
W. Mosbach • Zollbruck 3
78359 Orsingen-Nenzingen
Telefon 07771 921 474

Wir bieten Ihnen für gesellschaftliche Abende mit
Freunden, Gruppen und geschlossene Gesellschaften
verschiedene Gerichte aus dem Steinbackofen, 

gerne auch mit einer Schnapsverkostung. 
Ab März kann man bei uns Koch- sowie Backevents

buchen, für Firmen, Freundeskreis usw. 
Gerne erstellen wir ein Angebot.

07773 938 303 · www.traube-bodensee.de



Haushaltsauflösungen
(mit Verwertung)

Entrümpelungen &
Transporte
erledigt für Sie

P. Güntert 78315 Radolfzell
Tel.: 0 77 32/5 70 36

Physiotherapeut oder Masseur m/w/d gesucht

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 
Physiotherapeuten oder Masseur m/w/d
Wir bieten:
• interessante und individuelle Tätigkeit
• gute Bezahlung
• feste Arbeitszeiten
• finanzielle Unterstützung für fachliche Weiterbildung
• betriebliche Altersvorsorge
Wenn du eine Veränderung suchst und eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung zum Physiothrapeuten oder Masseur m/w/d besitzt, dann be-
werbe dich gerne auch per Mail bei:

Physiotherapie Arthur & Veronique Maus
Anneliese Bilger Platz 2
78244 Gottmadingen
Tel. 07731 71517
Mail: a-n-maus@gmx.de



Laser (IPL/RF): Dauerh. Haarentfernung 
Besenreiser • Couperose • Falten • Pigmentflecken

Altersflecken • Akne • Hämangiome/Blutschwämmchen 
Praxis INSPIRIT • Tel. 0 77 71 / 91 76 50 


